
Leistbares Wohnen in Tirol
Möglichkeiten einer Kostensenkung im Wohnbau unter besonderer 

Berücksichtigung der Gemeinnützigen Wohnbauträger in Tirol

Wir sind für Sie da



VORWORT

Das teure Wohnen ist für Tirols Arbeitnehmerfamilien und damit auch für die AK als deren 
Interessenvertretung ein Dauerthema. Vor allem auch deshalb, weil trotz vieler politischer 
Versprechen keine Verbesserung in Sicht ist.

Was dies aber für die Beschäftigten bedeutet – ein Leben, in dem man sich trotz Arbeit 
und/oder Beihilfen die Miete kaum noch leisten kann, zeigten und zeigen die vielen An-
suchen an den AK Unterstützungsfonds, mit denen Betroffene um fi nanzielle Hilfe baten.

Dies war für die AK Tirol auch der Auslöser, um im Rahmen einer Studie zu untersuchen, 
wie die Kosten im Wohnbau, speziell bei den gemeinnützigen Bauträgern, gesenkt wer-
den können. Mit Luis Leiter, dem langjährigen technischen Geschäftsführer der Neuen 
Heimat Tirol (NHT), konnte ein profunder Kenner als Studienautor gewonnen werden. Er 
belegt: Sobald verzichtbare Baukosten-Treiber eingespart werden, sinken die Mieten um 
rund 15 %, dies entspricht knapp zwei Monatsmieten pro Jahr!

Alle Details fi nden Sie auf den folgenden Seiten. Sie sollen Auftrag an die politisch Ver-
antwortlichen und an die Ausführenden sein, damit sich die Menschen in unserem Land 
die Mieten endlich wieder leisten können.

AK Präsident Erwin Zangerl
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I. Einleitung 

Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschen. Leistbares 

Wohnen ist im Art. 7 Abs. 2 der Tiroler Landesverfassung (Landesord-

nung 1989) niedergeschrieben. Im § 11 Abs. 2 des Tiroler Wohnbauför-

derungsgesetzes (TWFG 1991 i.d.F. LGBl. Nr. 55/2012) – vom Tiroler 

Landtag am 15. Mai 1991 beschlossen und damals als Jahrhundertge-

setz bezeichnet – ist das zumutbare Ausmaß des Wohnungsaufwandes 

mit 25 % des monatlichen Familieneinkommens begrenzt (!). 

Die Tiroler Bevölkerung hat nach wie vor einen starken Zuwachs, 2007 

bis 2012 + 2,1 %, Österreich + 1,6 %. Derzeit wohnen in Tirol 720.000 

Menschen, bis 2030 werden es 750.000 sein. (Quelle: Statistik Austria) 



4 

Im Land der Mietwohnungen – 43 % der Österreichischen Haushalte 

wohnen in Mietwohnungen, in der EU nur in der BRD noch mehr – muss 

Wohnen leistbarer werden. Die Grazer Stadträtin Elke Kahr (KPÖ) sagt 

es brauche einen größeren Druck vom Gesetzgeber, Wohnen darf nicht 

dem freien Markt alleine überlassen werden. AK Präsident Rudolf Kaske, 

ein weiterer Gesprächsteilnehmer in der ORF Sendung „Im Zentrum“ 

vom 16. November 2014, fordert eine Obergrenze für Mieten. Michael 

Pisecky vom Fachverband der Wirtschaftstreuhänder der Wirtschafts-

kammer Wien sieht u.a. ein ausreichendes Angebot als Voraussetzung 

für leistbares Wohnen. Detlef Neudeck, Immobilienbesitzer und Verwal-

ter, ist der Meinung wenn es trotz so vieler Milliarden zu wenig leistbaren 

Wohnraum gibt, ist im sozialen Wohnbau alles schief gelaufen. Wer hat 

Recht und gibt es ein Erfolgsrezept? 

Dieses Papier stellt den Versuch dar, aus Praxiserfahrungen Vorschläge 

für Maßnahmen zur Kostensenkung im Wohnbau zu erarbeiten. Tirols 

größte gemeinnützige Bauvereinigung (GBV), die Neue Heimat Tirol 

(NHT) lieferte dankenswerterweise aktuelle Fachdaten für diese Arbeit. 

Die „NHT“ ist eine der 11 GBV´s in Tirol, siehe Anlage 1. 

Gemeinnützige Bauvereinigungen haben den gesetzlichen Auftrag, 

Wohnraum nach dem Kostendeckungsprinzip, § 13 Abs. 1 Woh-

nungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG BGBl. Nr. 139/1979 i.d.F. BGBl. 
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Nr. 51/230) – wichtig also nicht zu Marktpreisen – zu Verfügung zu 

stellen. 

Im Arbeitsübereinkommen der Stadt Innsbruck 2012 bis 2018 ist ausge-

führt: „wesentlicher Grundgedanke der Gemeinnützigkeit sind niedrigere 

Mieten und ein guter Wohnungsbestand“. 

Die Tiroler GBV’s haben langjährige Erfahrungen und daher ein großes 

Wissenspotenzial. GBV‘s unterliegen umfangreichen Prüfungen, einzel-

ne von ihnen auch der Prüfung durch den Bundesrechnungshof. Sie sind 

in den meisten Tiroler Gemeinden vertreten, die NHT allein in 87. „Si-

cheres Wohnen“ ist eines ihrer Kennzeichen. Zur Bestätigung dieser 

Aussage der Hinweis, dass bei der NHT mit einem Wohnungsbestand 

von allein 13.591 Mietwohnungen1 (3680 Eigentumswohnungen) es 

2013 nur zu 17 (1,25 ‰) Delogierungen kam.2

In Diskussionen über „Gemeinnützige“ kommt häufig der Vorhalt, diese 

sollten ihr Geld zur Senkung der Mieten verwenden, ihr Eigenkapital also 

gemeinnützig einsetzen. Dazu: Die NHT hat mit Stand 2013 ein Eigen-

kapital von € 198 Mio. 42 % davon oder € 83 Mio. sind langfristig in be-

bauten Grundstücken gebunden. 6 % oder € 11 Mio. stecken in unbe-

1
 Kennzahlen 2013, Geschäftsbereich Dienstleistung der NEUE HEIMAT TIROL 

2
 Kennzahlen 2013, Geschäftsbereich Dienstleistung der NEUE HEIMAT TIROL 
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bauten Grundstücken. € 30 Mio. oder 15 % des Eigenkapitals werden für 

die Vorfinanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen bei Mietwohnun-

gen eingesetzt. Das restliche Kapital wird für gestundete Finanzierungs-

beiträge, zur Bauzwischenfinanzierung und zum langfristigen Einsatz zur 

Baufinanzierung (statt Bankdarlehen) bei Neu- und Altbauten eingesetzt. 

€ 3,65 Mio. beträgt der Eigenkapitaleinsatz für die Beteiligung der NHT 

an der Innsbrucker Stadtbau GmbH, ihrer Tochterfirma.3 Seit Jahrzehn-

ten werden auch die teuersten Mietwohnprojekte mittels Eigenkapital zur 

Senkung des monatlichen Mietaufwandes gestützt. 

Interviews mit Brancheninsidern der unterschiedlichen Disziplinen im 

Bau- und Wohnungswesen, Umfragen und Recherchen, sowie publizier-

te Äußerungen zum Thema „Leistbares Wohnen“ ergänzen meine Aus-

führungen. Um Wiederholungen und Doppelgleisigkeiten zu vermeiden, 

wurde auf die Studie „Leistbarer Wohnraum in Tirol“ - von Univ. Prof. 

DDr. Jürgen Huber und Mag.a Nebahat Yilmaz-Huber, vom Juni des Jah-

res 2013 - nicht eingegangen. 

3
 CSR Report 2014, NEUE HEIMAT TIROL, Stand 01.01.2014, Seiten 6-7 
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II. Allgemeinausführungen

1) Tiroler Wohnbauförderung:

Die Wohnbauförderung (WBF) ist eine der Säulen für leistbares 

Wohnen. Bis 1987/88 war die Wohnbauförderung in Österreich Bun-

dessache, anschließend kam es zur „Verländerung“ der Wohnbau-

förderung. 

Seither gab es mehrere Novellierungen. Teil dieses Gesetzes ist 

auch die Wohnbauförderungsrichtlinie (§ 35 TWFG), mit aktuellem 

Datum 1. Oktober 2013. Die Wohnbauförderung hat mehrere Len-

kungseffekte, raumordnerische-, wirtschafts- und sozialpolitische. Sie 

hat sich wahrscheinlich als das effektivste Instrument zur Verfolgung 



8 

der Kyoto Ziele im Gebäudesektor erwiesen, sie war die Triebfeder 

für den Niedrigenergie- und Passivhausstandard.4 

Anders gesehen wird die Wohnbauförderung von den „NEO‘s“, sie 

meinen mit der Wohnbauförderung wird ein System aufrechterhalten, 

das den Anforderungen der Zeit nicht mehr gerecht wird.5 

Der SPÖ Landtagsabgeordnete Mag. Thomas Pupp, bis zum Regie-

rungswechsel 2013 in Tirol kurzfristig Landesrat für die Wohnbauför-

derung, kritisch: Es fehlen die großen Ziele, wo wollen wir mit dem 

Wohnbau, der Wohnbauförderung in Tirol hin. Und es fehlen uns die 

€ 50-60 Mio. aus der Zweckbindung, die uns ermöglichen würde, 

wirklich eine große Offensive zu starten. Wir brauchen einen neuen 

innovativen Wohnbau.6 

Die Zweckbindung der Bundesfördermittel (Zweckzuschussgesetz 

2001, BGBl. Nr. 691/1988) wurde mit dem Finanzausgleichsgesetz 

2008 (BGBl. Nr. 103/2007) geändert. Seither wird immer wieder der 

Ruf nach Wiedereinführung der Zweckbindung laut. Dazu gibt es 

auch einen einstimmigen Beschluss aller politisch zuständigen 

4
 Amann Wolfgang in Wohnbau in Österreich, Zukunft eines alten Werkzeuges, Manz’sche Verlagsan-

stalt 2014 
5
 https://parlament.neos.eu/die-wohnbaufoerderung-eine-heilige-kuh-a-lautrichienne/ 

6
 Labg. Mag. Thomas Pupp, Wohnbausprecher der SPÖ Tirol im Tiroler Landtag am 11.12.2013 

https://parlament.neos.eu/die-wohnbaufoerderung-eine-heilige-kuh-a-lautrichienne/
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Wohnbaureferenten der Österreichischen Bundesländer. Hinzuwei-

sen ist allerdings, dass schon die seinerzeitige Zweckbindung nicht 

ausschließlich nur für den Wohnbau galt. Die Gelder waren auch für 

die Infrastruktur vorgesehen. Dass die Wohnbauförderungsmittel lan-

ge Zeit eingefroren waren und nicht valorisiert wurden ist auch anzu-

führen. Ohne Zweckwidmung, so der Präsident der AK Tirol Erwin 

Zangerl, sei überhaupt nicht einzusehen warum die Arbeitnehmer ih-

ren Beitrag von 0,5 % des Bruttolohns noch länger leisten sollen.7 Die 

heutige Zuweisung der Ertragsanteile an die Bundesländer erfolgt für 

Tirol aber nach einem besseren Aufteilungsschlüssel, als es in der 

Zweckförderung mit 7,6 % der Fall war. Rund € 139 Millionen betra-

gen heute die Bundesmittel für Tirol. Im Zusammenhang mit der Wie-

dereinführung der Zweckbindung ist daher bei den Verhandlungen 

des kommenden Finanzausgleiches 2016 auf die ausschließliche Mit-

telverwendung zu Gunsten der Wohnbauförderung zu achten. 

Während das Wohnbauförderungsvermögen in anderen Bundeslän-

dern verkauft wurde, ist dies erfreulicherweise in Tirol nicht der Fall. 

Hier kam es lediglich in den 90er Jahren zu zwei Sündenfällen, sprich 

einer zweckfremden Verwendung der Wohnbauförderungsmittel, 

beim Bahnhofsneubau in St. Anton und ein weiteres Mal für die Zu-

7
 Basics Nr. 315 vom 30.05.2014 
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kunftsstiftung. Diese Finanzierungen belasten die Wohnbauförderung 

jährlich mit ca. € 5-6 Mio. mit steigender Tendenz, zumal eine Valori-

sierung vereinbart wurde. 

 

€ 3,105 Milliarden beträgt das Tiroler Wohnbauförderungsvermö-

gen, aus früher gewährten Krediten mit Stand 31. Dezember 2013. 

 

Die jährlichen Ausgaben der Wohnbauförderung in Tirol (Anlage 2) 

betragen für das Jahr 2014 ca. € 281 Mio., somit rund 1/12 des ge-

samten Landesbudgets in Tirol 

 

 

(Quelle: Wohnland, Sonderausgabe der Tiroler Landeszeitung, Ausgabe 1h/April/Mai 2014, 2014)  
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2) Der Rohstoff- „Baugrund“ – die Grundkosten

Die Grundkosten in Tirol sind im Vergleich mit den meisten anderen 

Bundesländern hoch, regional aber sehr unterschiedlich. Die Region 

Kitzbühel, die Stadt Innsbruck, generell sehr starke Tourismusregio-

nen liegen im Spitzenfeld. Für die Tiroler Wohnbauförderung sind 

aber nicht die am freien Markt üblichen Grundpreise die Bemes-

sungsgrundlage (Anlage 3). Das Tiroler Wohnbauförderungssystem 

hat eine eigene Bewertung der Grundkosten, die „Angemessenen 

Grundkosten“. Die Angemessenen Grundkosten sind die absolute 

Grenze für die Zuerkennung von Fördermitteln im Objektförderungs-

bereich, bei Überschreiten derselben bleibt eine Förderung verwehrt. 

Zwischen den tatsächlichen Grundkosten und den Angemessenen 

Grundkosten der Wohnbauförderung liegen zum Teil große Diffe-

renzen. Dies ist auch nach der kürzlich vorgenommenen Erhöhung 

der Angemessenen Grundkosten vom September 2014, um ca. 10-

15 %, noch so. 

Trotz seiner Marktferne ist das „System Angemessene Grundkosten“ 

der Wohnbauförderung zu begrüßen. Es wirkt sich nämlich kosten-

mindernd aus. Wie eine Berechnung, Basis sind die im Jahre 2013 

gebauten Wohnprojekte der NEUE HEIMAT TIROL, zeigt, wären die 

Monatsmieten durchschnittlich um 0,74 €/m² Wohnnutzfläche gestie-
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gen, wenn die Bemessungsgrundlage die ortsüblichen Grundpreise 

gewesen wäre. Für eine 75 m² Wohnung immerhin Mehrkosten von 

€ 55,-- je Monat. 

 

Die Knappheit an gewidmeten unbebauten Grundstücksflächen so-

wie die (spekulative) Hortung seit langem gewidmeter Grundstücke 

(in meiner Heimatgemeinde Kirchberg in Tirol 12 ha, wertmäßig ca. 

€ 100 Millionen), verschärfen den Zugang zu „preisgünstigen“ Grund-

stücken. Im Zusammenhang mit Neuwidmungen könnte es zukünftig 

verstärkt hilfreich sein, dass es keinen Rechtsanspruch auf Wid-

mungen gibt.  

 

Es verwundert nicht, dass die gemeinnützige Wohnungswirtschaft die 

hohen Grundpreise, insbesondere in den Städten als ihre mit Ab-

stand größte Herausforderung sieht.8 Es mehren sich zudem die 

Stimmen, welche die Widmungskompetenz lieber bei den Ländern 

als bei den Gemeinden sehen würden.9 Auch Tirols AK Präsident 

Erwin Zangerl findet, man müsse die Bürgermeister entlasten, da 

geht viel zu viel Druck auf jemanden aus, der wieder gewählt werden 

will.10 

                                                
8
 WohnenPlus, Fachmagazin der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Ausgabe 2/2014 

9
 Harald Frey von der TU-Wien, WohnenPlus 03/14, Seite 8 

10
 Tiroler Tageszeitung vom 08.09.2014, Seite 8 
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(Quelle: WohnenPlus, Fachmagazin der gemeinnützigen Bauvereinigungen 2/2014) 

 

Die Sorge hoher Grundkosten begleitete bereits bei der Beschluss-

fassung des TWFG 1991, vor nahezu 1/4 Jahrhundert, den Osttiroler 

Landtagsabgeordneten Dr. Leo Gomig. Seine Prognose, dass die 

Baulandbeschaffung eines der großen Probleme der Zukunft sein 

wird, traf leider ein.11 

 

In der Südtiroler Wohnbauförderung ist ein Baulandbeschaffungs-

verfahren vorgesehen. Grundstückskäufe für den geförderten 

Wohnbau werden dort mit 50 % öffentlichen Mitteln gestützt. Die rest-

lichen 50 % mit einem zinsenlosen Darlehen. Auch eine Enteignung 

(!) ist vorgesehen. Bei der Erschließung des öffentlichen Versor-

                                                
11

 Abgeordneter Dr. Leo Gomig in der Sitzung im Tiroler Landtag vom 15.05.1991 
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gungsnetzes übernimmt dort das Land 60 % der anfallenden Kos-

ten.12 

In Nordtirol ist der Bodenfonds, gegründet 1994, (§§ 97 ff Tiroler 

Raumordnungsgesetz – TROG 2011 i.d.F. LGBl. Nr. 130/2013 – 11 

Verkäufe von Flächen für Wohngebäude im Jahr 201313) bei der 

Grundbeschaffung für Wohn- und Gewerbezwecke erfolgreich tätig. 

Der Bodenfonds ist, wie auch die Gemeinden, berechtigt Freiland-

grundstücke anzukaufen, welche er nach erfolgter Umwidmung, zu 

Eigenkosten weiter gibt. 

Die angespannte Situation am Grundstücksmarkt führt auch dazu, 

dass gemeinnützige und private Bauträger, zwar aus unterschiedli-

chen Motiven, häufig bei den Gemeinden wegen höherer Dichten 

(Baumassendichte, Nettonutzflächendichte) vorstellig werden. 

Höhere Dichten senken die Grundkosten und damit auch die monatli-

che Miete. (Weitere Ausführungen dazu unter der Zusammenfassung 

„Analysen-Forderungen-Maßnahmen Punkt 3“) 

Eine aktive Widmungspolitik der Tiroler Gemeinden wird zukünftig 

noch wichtiger werden. Insbesondere in Hochpreisgemeinden wird 

12
 Wohnland 1.Ausgabe 2012 – Jahrgang 3, Seite 7 

13
 Regierungsbericht LR Mag. Johannes Tratter im Tiroler Landtag am 11. und 12.12.2013 



15 

sie über den Bau geförderter Wohnungen entscheiden. Diese Ge-

meinden werden die ihnen zur Verfügung stehenden gesetzlichen 

Möglichkeiten hinkünftig vermutlich massiver nutzen müssen. 

Die angespannte Grundpreissituation wurde zudem durch die seit 

1. Jänner 2013 geltende Immobilienertragssteuer (1. Stabilitätsge-

setz 2012 BGBl. I 2012/22) verschärft. Sie brachte 2013 laut Schät-

zung des Finanzministeriums € 213 Mio. Für 2014 werden € 300 Mio. 

erwartet.14 Nach meiner Einschätzung dürfte der Tiroler Anteil auf 

Grund der hohen Grundpreise bei mindestens 10 %, somit bei mehr 

als € 50 Mio. in diesen zwei Jahren liegen. Vielleicht ein kleines Ar-

gument für die bevorstehenden Verhandlungen zum Finanzausgleich. 

NS: Österreichs Gemeindeverbandspräsident Helmut Mödlhammer 

führt in seinem Beitrag „Gemeinden und Wohnbau“15 Zahlen zum 

Grundverbrauch in Österreich an. Nach seinen Ausführungen beträgt 

der Verbrauch für Siedlungs- und Verkehrstätigkeit in Österreich täg-

lich 11 ha. Die Tiroler Landesstatistik führt keine derartigen Aufzeich-

nungen und hegt auch Zweifel an dieser Zahl. 

14
 Mail des Nationalrates Mag. Maximilian Unterrainer vom 01.09.2014 

15
 Mödlhammer Helmut, Gemeinden und Wohnbau in Wohnbau in Österreich, Seite 231, Manz’scher 

Verlag 
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3) Die (geförderten) Baukosten

Vorweg: Die Baukosten machen den Großteil der/des monatlichen 

Miete/Nutzungsentgeltes aus. Sparpotenziale bei den Baukosten 

haben daher die höchste Priorität, sie sind dort möglich wo keine wid-

rigen Verhältnisse (z.B. Bodenaustausch) vorliegen. 

Die Baukostenermittlung bei der Tiroler Wohnbauförderung stützt 

sich auf das Formblatt (Anlage 4), in welcher die drei Kostensummen 

detailliert angeführt sind: 

KS I Kostensumme des Gebäudes  (80,60 %) 
+ KS II Kosten der Außenanlage (0,60 %) 
+ KS III Baunebenkosten  (18,80 %) 
Summe = Gesamtbaukosten (100,00 %) 
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(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 

Die Baukosten müssen ähnlich dem System der Grundkosten, inner-

halb eines vorgegebenen Limits, den „Angemessenen Gesamtbau-

kosten“ liegen. Zuschläge zum Beispiel für Loggien, offene Balkone, 

Garagenstellplätze, Architektenwettbewerbe, Erschwernisse, behin-

dertengerechte Maßnahmen, energetische Maßnahmen u.a.m. erhö-

hen die Angemessenen Baukosten. Die Angemessenen Baukosten 

sind nach der Größe des Bauvorhabens unterschiedlich. Die derzeit 

für Mehrgeschoßwohnanlagen geltenden angemessenen Baukosten 

betragen: 

- bis 12 Wohnungen 1.910,00 €/m² 

- 13 bis 17 Wohnungen 1.825,00 €/m² 

- 18 bis 23 Wohnungen 1.725,00 €/m² 
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- über 23 Wohnungen 1.625,00 €/m² 

- für voll unterkellerte Eigenheime und Reihenhäuser 1.950,00 €/m² 

plus Garagenkosten 

Bemerkung: Laut einem von der Presse veröffentlichen Bundeslän-

dervergleich liegen die Baukosten in Tirol bei 2.110 €/m². Details da-

zu unter Punkt III/1, Seite 35. 

Der Fördersatz von 980 €/m² Wohnnutzfläche ist ein Fixbetrag und 

für alle vier Projektgrößen gleich. Ab 1. Jänner 2015 beträgt der För-

dersatz € 1.020,-- für Mietwohnungen mit einer Nettonutzflächendich-

te über 0,55 und für förderbare Gesamtanlagen, bei einem Grund-

stücksverbrauch von höchstens 200 m² pro Wohnung. 

Ein „Fachausschuss (§ 42 TWFG 91)“, dessen Mitglieder neben dem 

zuständigen Regierungsmitglied, dem Abteilungsvorstand, die AK Ti-

rol, die Landwirtschaftskammer Tirol, der ÖGB BauHolz, die gemein-

nützigen Bauträger Tirols, die Tiroler gewerblichen Bauträger und die 

Landesinnung Bau sind, berät mindestens 1 x jährlich über die An-

gemessenheit der Gesamtbaukosten. Die Vorschläge der einzelnen 

sechs Mitglieder differieren stark. 2014 lag die Bandbreite für die 

vorgeschlagene Erhöhung der Gesamtbaukosten zwischen 1 % und 

9,2 %. Anerkannt wurde schließlich eine Ø Erhöhung um 1,36 %. 

Zum Verständnis: Die von einem Mitglied vorgeschlagene Baukos-
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tenerhöhung um 9,2 % hätte schlagartig eine höhere Miete von 

monatlich € 65,-- bewirkt. (75 m² Neubauwohnung) Im Zeitraum von 

zehn Jahren (2003-2013) wurden die Angemessenen Gesamtbau-

kosten in den vorgenannten vier Projektgrößen nur um 28 % erhöht. 

Tatsächlich stiegen sie aber Ø um 51,6 %, siehe nachstehende Gra-

fik. 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 
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Richten wir nun aber den Fokus auf eine der zentralen Fragen 

dieser Studie. Wo stecken die möglichen Kostentreiber in den 

Baukosten? 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 

- In der Bauordnung TBO 2011 

- In den technischen Bauvorschriften (TBV) samt den für den verbind-

lich erklärten OIB Richtlinien16 (LGBl. Nr. 78/2013) 

Bemerkung: Sie wurden als einziges Österreichisches Bundesland 

von Salzburg nicht übernommen. 

OIB RL1 – mechanische Festigkeit und Standsicherheit 

OIB RL2 – Brandschutz 

OIB RL3 – Hygienie, Gesundheit und Umweltschutz 

16
 Österreichisches Institut für Bautechnik 
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OIB RL4 – Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit 

OIB RL5 – Schallschutz 

OIB RL6 – Energieeinsparung und Wärmeschutz 

- In der Tiroler Raumordnung TROG 2011 (LGBl. 130/213) 

- In der Tiroler Wohnbauförderung TWFG 1991 (LGBl. Nr. 55/2012) 

- In den zigtausend Baunormen 

- Bei den Gemeinden (örtliche Bauvorschriften, Stellplatzverordnung, 

Gebühren, Vorschreibung von Straßenbeiträgen auf Basis privat-

rechtlicher Vereinbarungen) 

- In Qualitätsansprüchen 

- In den Material- und Lohnkosten der einzelnen Baugewerke 

- In der Architektur 

- Bei den Finanzierungskosten 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 
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Tirols Präsident der Wirtschaftskammer Dr. Jürgen Bodenseer for-

dert, dass die Bauvorschriften endlich ausgemistet werden müssen. 

Er spricht von unsinnigen Auflagen und Preistreibern und einer Gut-

achterflut.17 Die Gemeinnützigen stellen in ihrer Umfrage18 fest, dass 

die energetischen Auflagen, die umfassende Barrierefreiheit und 

der Brandschutz im obersten Segment ihrer Herausforderungen lie-

gen. Eine der Aussagen der Alpbacher Baukulturgespräche 2014 

sieht als Kostentreiber die ständig steigenden Anforderungen an 

den Wohnbau.19 In Kärnten hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der den 

viel zitierten „Qualitätswahnsinn“ 20 unter die Lupe nimmt. Er stellt 

die Frage, warum man es sich gefallen lasse, von einem privaten 

Verein (Austrian Standards Institut) diktiert zu werden? Aus Sorge vor 

Prozessrisiken bei nicht normengerechten Bauen? Dazu würde die 

Bemerkung eines Vortragenden beim Jahresforum in Wien vom 24. 

und 25. September 2014 passen, „…man kenne am Bau den Sach-

verständigen besser als den Architekten…“. Das Austrian Standards 

Institut21
, Schreiben an Dr. Lothar Müller vom 29. Juli 2014, vertritt die 

Auffassung, Normen machen Bauen und Wohnen sicherer und defi-

nieren Qualitätsstandards. 

17
 Tiroler Wirtschaft, Ausgabe 30.05.2014 

18
 WohnenPlus, Fachmagazin der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Ausgabe 2/2014 

19
 Basics Nr. 326 vom 12.09.2014, Seite 8 

20
 WohnenPlus, Fachmagazin der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Ausgabe 2/2014 

21
 Schreiben Austrian Standards vom 29.07.2014 
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Architekt Hans-Peter Machne dagegen ortet eine neue Normenwut.

22

In Oberösterreich wurde ein Standardausstattungskatalog23 erar-

beitet. (Anlage 5) Die darin enthaltenen Vorgaben sollen zu einer 

Kostendämpfung führen. Der zuständige Landesrat Dr. Manfred 

Haimbuchner, ein absoluter Verfechter des Darlehensprinzips, wie er 

erklärte, führte beispielhaft aus, wer brauche schon eine Fassade um 

€ 1 Mio. Der Standardausstattungskatalog stößt auf die Ablehnung 

mehrerer Institutionen (wie fast zu erwarten war). 

Seit 1. Juli 1999 gibt es das Baukoordinationsgesetz (BauKG – Bun-

desgesetzblatt I, Nr. .37/1999). Es hat die Verbesserung der Sicher-

heit der am Bau Beschäftigten zum Ziel, verteuert aber die Baukosten 

um durchschnittlich 0,49 % im Einzelfall sogar bis zu 1 %. Ein Grenz-

fall, Normungswut oder Sicherheit am Bau? 

Meine Meinung dazu: Im Bereich der OIB Richtlinien 2 (Brandschutz), 

Richtlinie 4 (Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit) sowie Richtlinie 

6 (Energieeinsparung und Wärmeschutz) liegt Sparpotenzial. Auch 

bei den Gemeinden ordne ich ein solches, Stichwort: vernünftige An-

22
 WohnenPlus, Fachmagazin der gemeinnützigen Bauvereinigungen, Ausgabe 2/2014 

23
 Wohnbau: Wege zur Wirtschaftlichkeit, Teil I: Der Ausstattungskatalog, Abteilung Wohnbau OÖ 
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zahl von Stellplatzvorschreibungen, moderate Gebührenvorschrei-

bungen und Hilfestellung im Sinne des TWFG 1991, § 6 Abs. 2 und § 

14 Abs. 2. Planungen sollten sich stärker an Kennzahlen orientie-

ren, so soll beispielsweise die Kennzahl (Kubatur/Wohnnutzfläche) 

≤ 6 sein, oder das Verhältnis Oberfläche/Wohnnutzfläche ≤ 2 sein. 

Wesentliche Überschreitungen dieser Kennzahlen etwa 6,8 bis 7 o-

der bis 2,5 sind „tödliche Kostentreiber“. Nachdem heute jede Pla-

nung ein architektonischer „Maßanzug“ ist und nicht, wie vor weni-

gen Jahrzehnten noch kostengünstige Planungen mehrfach umge-

setzt wurden, ist auf den Planungsbereich besonderes Augenmerk zu 

legen. Die vermehrte Errichtung von kleineren Wohneinheiten (Sin-

glewohnungen) bewirkt per se höhere Baukosten, sie können nur 

sehr schwer durch die vorgegebenen Angemessenen Baukosten der 

Wohnbauförderung, abgefedert werden. 

Hinsichtlich der Qualität teile ich die Auffassung des 2013 verstorbe-

nen ehemaligen Obmannes der gemeinnützigen Bauvereinigungen 

Dr. Alfred Holoubek, er meinte, man müsse nicht Barock aber auch 

nicht Barack bauen. Diese Diskussion ist also nicht neu, wurde aber 

durch ständig steigende Anforderungen an den Bau verschärft. Klar 

auch meine Haltung zum Thema „Lifte“ ja oder nein? Derzeit ist in 

Tirol die Vorschreibung von Liften für Gebäude mit drei oder mehr 
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Vollgeschossen im § 24 Abs. 3 der Technischen Bauvorschriften 

(TBV) festgehalten. Mir scheint diese Vorschrift sinnvoll und vertret-

bar. Deswegen, weil ich dabei z.B. an das möglichst lange Verweilen 

der Menschen in ihrer gewohnten Wohnung, an Familien mit Kindern, 

(Alleinerzieherinnen), natürlich auch an körperbehinderte Menschen 

denke. Überdies rechtfertigen aus meiner Sicht die baulichen Mehr-

kosten von € 36.000,-- (Gebäude E+2) und die monatlich höheren 

Betriebskosten von rund € 13,-- (75 m² Wohnung), diese Investition.24 

Ich meine, dass sich diese Investition auch volkswirtschaftlich rech-

net. Für den nachträglichen Einbau eines Liftes in Bestandswohnge-

bäude fallen allerdings wesentlich höhere Kosten an. 

In der Raumordnung liegen Sparpotenziale, insbesondere die Bau-

dichten und Bauhöhen betreffend (TROG §§ 61 und 62). Zu den Fi-

nanzierungskosten sei der Hinweis auf die derzeit historisch nied-

rige Zinsensituation angebracht. Finanzexperten meinen in den 

nächsten drei bis vier Jahren wird sich in diesem Bereich wenig än-

dern.25 Ein Beispiel: Die Finanzierung mittels 3-Monats-Euribor, kos-

tete Anfang September weniger als 2 % (Euribor 0,94 % plus Auf-

24
 Angaben Geschäftsbereich Bau der NEUE HEIMAT TIROL – Prok. Ing. Engelbert Spiß am 

22.09.2014 
25

 Mag. Dr. Ernest Gnan, Leiter der Abteilung für Volkswirtschaftliche Analysen, Österreichische Nati-
onalbank, Wohnforum Wien am 24.09.2014 
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schlag 0,89 % = 1,83 %).26 Der Einfluss der Zinsen auf die Mieten 

ist enorm. Bereits eine Zinserhöhung um 1 % würde zu einer mo-

natlichen Mieterhöhung € 51,-- führen (75 m² Woh-

nung/ZA11/Übergabe 2013). 

Auch das prognostizierte Wirtschaftswachstum bleibt verhalten. 

(Quelle:www.oenb.at) 

26
 Angaben Geschäftsbereich Dienstleistung der NEUE HEIMAT TIROL – Prok. Mag. Peter Schmill 

am 22.09.2014 

quelle:www.oenb.at
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4) Der „Besondere Mietwohnbau“ (BMW): 

Der in Vergessenheit geratene „Besondere Mietwohnbau“ in Tirol (§2 

Abs. 15 des Tiroler Wohnbaufördungsgesetzes) ist wie folgend defi-

niert: Als besonderer Mietwohnbau gilt die Errichtung von Wohnhäu-

sern mit Mietwohnungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen o-

der Gemeinden für sozial schwache Förderungswerber, bei der mög-

lichst viele Maßnahmen zur Erzielung einer nachhaltigen Kos-

tenminimierung getroffen werden, insbesondere bei der Grundbe-

schaffung, bei der Finanzierung und beim Betrieb sowie durch zu-

sätzliche Leistungen der gemeinnützigen Bauvereinigungen oder der 

Gemeinden. 

 

Das Land gewährt laut geltender Richtlinie vom 1. Oktober 2013, 

Punkt 8.6 hierfür eine Impulsförderung an Gemeinden und eigenbe-

rechtigte natürliche Personen unter der Voraussetzung, dass 

- kostengünstige (mindestens 5 % unter den Angemessenen Gesamt-

baukosten liegende) Wohnungen mit einer geringeren förderbaren 

Nutzfläche (mindestens 10 m² unter der förderbaren Nutzfläche laut 

Wohnbauförderungsrichtlinie) geschaffen werden; 

- eine vom Förderungswerber nachzuweisende nachhaltige Kostenmi-

nimierung durch einfach ausgeführte und besonders kostengünstig 

finanzierte Bauvorhaben besteht; 
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- bei sonstiger Kündigung der Förderung auf (vom Land nicht geneh-

migte) Sonderausstattungen verzichtet wird; 

- die Miete (aus den Grund- und Baukosten) mindestens in den ersten 

10 Jahren 2/3 der auf gleiche Weise ermittelten Miete einer normal 

geförderten Mietwohnung nicht überschreitet; 

- die Vergabe der Wohnungen eines besonderen Mietwohnbaues an 

Personen mit sehr geringem Einkommen (höchstens 2/3 der Ein-

kommensgrenzen) erfolgt. 

- ein Vorhaben mit höchstens 30 Wohnungen errichtet wird. 

Mit der Beschlussfassung des „BMW“ im Tiroler Landtag am 15. Mai 

1991 wurde eine Bauvariante geschaffen, die eine um 5 %höhere 

Förderung, also damals 70 % erhielt und ursprünglich Sparwohn-

bau heißen sollte. Es gab einen breiten Konsens in dieser Beschluss-

fassung. Gedacht war der „BMW“ für einkommensschwache und so-

ziale Schichten. Der Zusammenhang von Raumordnung und Wohn-

bauförderung kam in diesem Gesetz besonders zum Ausdruck.27 

Meines Wissens wurde diese Förderungsvariante nur einmal baulich 

umgesetzt, nämlich von der NHT im Jahre 1994, mit 8 Mietwohnun-

gen in Stans. Verglichen mit den Baukosten einer weiteren im Jahre 

1994 bezogenen Wohnanlage der NHT (WÖ7 mit 27 Wohnungen) ist 

27
 Originalzitat  Fritz Astl, Stenographische Berichte des Tiroler Landtages XI Periode, V Tagung, II 

Sitzung am 15.05.1991 
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der BMW nachhaltig günstiger. Die aktuelle Monatsmiete (2014) für 

WÖ7 beträgt 9,08 €/m² jene für Stans 7,53 €/m². Eine beachtliche 

monatliche Mieteneinsparung von € 116,-- für eine 75 m² Woh-

nung (!). 

Warum dieses Fördermodell heute nicht mehr forciert wird und 

GBV’s nicht mehr als Förderungswerber in Betracht kommen, es sei 

denn für die Gemeinden im Bauservice bleibt mir verschlossen. Nach 

meiner Auffassung müsste sich der Neubau generell an den Grunds-

ätzen des BMW orientieren. 

NS: Vertragen sich Sonderwünsche und geförderter Mietwohnbau? 

Zu dieser Frage hatte die Projektgruppe „Kostengünstiges Wohnen“28 

seinerzeit eine klare Haltung, ein „nein“. 

Ich vertrete hier die Auffassung allenfalls über ein „Kostenlimit“ nach-

zudenken. Im „BMW“ sind Sonderwünsche generell ausgeschlossen. 

28
 Stadt Innsbruck, Projektgruppe „Kostengünstiges Bauen“, Endbericht aus dem Jahr 1999, Seite 13 
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5) Die Bewirtschaftungskosten:

Die Betriebskosten (BK), die Heizkosten (HK), die Instandhaltungs- 

(IK/BER) und die Verwaltungskosten (VK), zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer sind die Detailkosten dieses Bereiches. Neben den 

Grundkosten, Ø € 401,--/m² Wohnnutzfläche und den Baukosten, Ø 

€ 2.324,--/m² Wohnnutzfläche fallen die Bewirtschaftungskosten als 

dritter Kostenteil an. Die vorangeführten Zahlen beziehen sich auf 

Werte aus den Neubauprojekte der NHT aus dem Jahre 2013. 

Bemerkung: Baukosten im Mietwohnbau Ø € 2.240,--, im Eigen-

tumswohnbau und Reihenhausbau Ø € 2.408,--, inkl. Mwst. 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner, NHT) 
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Die Betriebskosten des Jahres 2013 gibt die NHT mit Ø € 1,36/m² 

Wohnnutzfläche für alle Wohnungen an. Die Heizkosten im selben 

Betrachtungszeitraum werden mit Ø € 0,51/m²/Monat ausgewiesen, 

die Ø Warmwasserkosten liegen bei € 0,17/m²/Monat. Die größte 

Ausgabenposition innerhalb der Betriebskosten ist jene für den 

Hausmeister mit Ø € 0,35/m²/Monat oder 26 %, gefolgt von den 

Kosten für Wasser und Kanal mit € 0,32 /m² Wohnnutzfläche/Monat 

oder 24 %.29

An Instandhaltungskosten wird in den ersten Jahren der gesetzli-

che Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (EVB I, WGG §14 Abs. 2) 

von monatlich € 0,43 je m² verrechnet. Ab dem zehnten Jahr zusätz-

lich der EVB II. An Verwaltungskosten werden seit 1. April 2014 für 

Mietwohnungen € 217,20 pro Jahr verrechnet. Zumeist wird auf die 

mögliche Vorschreibung von Verwaltungskosten für Tiefgaragenplät-

ze (€ 108,60 je Garage) bei der NHT verzichtet. 

Die Verwaltungskosten für Eigentumswohnungen orientieren sich 

bei der NHT am Markt. Sie schwanken zwischen € 190,-- bis 

€ 212,-- (-25 %), möglich wäre laut Gesetz eine Vorschreibung von 

€ 267,60 pro Jahr. Bei Neubauobjekten wird zu Folge des ersten 

29
 Kennzahlen der NEUE HEIMAT TIROL 2013, Geschäftsbereich Dienstleistung 
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Stabilitätsgesetzes 2012 für die Verwaltung der Garagen ein Jahres-

betrag von € 50,-- eingehoben. Bemerkung: Mietwohnungen sind 

in der Verwaltung bei der NHT teurer (!) 

Bereits seit mehreren Jahren wird generell ein starkes Augenmerk 

auf den Bereich der Energiekosten gelegt. Die meisten Neubaupro-

jekte der NEUE HEIMAT TIROL werden heute in Passivhausbau-

weise ausgeführt. Im Jahre 2012 von 19 Projekten 12. Sieben Pro-

jekte wurden in Niedrigenergiebauweise ausgeführt. Für Pas-

sivhäuser gilt ein (theoretischer) Energieverbrauch von ≤ 10 

kWh/m²/Jahr, für Niedrigenergiehäuser ein solcher von ≤ 35 

kWh/m²/Jahr. 

Die Mehrkosten eines Passivhauses gibt die NHT mit 4 % bis 6 % 

an. Nachdem aber die Tiroler Wohnbauförderung einen Großteil die-

ser Mehrkosten durch eine nichtrückzahlbare Zusatzförderung in 

Form eines Zuschusses abfedert, verbleiben tatsächliche bauliche 

Mehrkosten von bis zu 2 %. Diesen Mehrkosten stehen wesentlich 

günstigere Heizkosten gegenüber. Sie werden für das „Vorzeige-

projekt Lodenareal in Innsbruck“, hier liegt eine umfassende Studie 

vor, mit € 0,28/m²/Monat (inkl. aller Nebenkosten) angegeben. Im 

Vergleich dazu die Kosten im Niedrigenergiehausbereich, 
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€ 0,42/m²/Monat. Für eine 75 m² große Wohnung errechnet sich eine 

jährliche Einsparung von € 126,--. Nachdem die Heizkosten nicht 

von der Wohnbeihilfe umfasst werden, wirkt diese Einsparung auf alle 

Mieter gleich. Ein weiterer Aspekt, der niedrigere CO2 Ausstoß, somit 

eine dauerhaft geringere Umweltbelastung. Vollständigkeitshalber 

ist hier aber der Hinweis anzubringen, dass „die graue Energie“, 

notwendig für die Herstellung der Passivhausmaterialien, bei der vor-

hergehenden Aussage unberücksichtigt ist. Diesbezügliches Zahlen-

material liegt mir nicht vor. Bonmot: Früher hat man das Erdöl ver-

heizt, heute pickt man es auf die Fassade.30 

Die Bewirtschaftungskosten betragen bereits ohne Mehrwertsteuer 

rund 1/3 der monatlichen Miete. Für eine Betrachtung der Lebenszyk-

30
 DI Dr. Christian Pöhl, Laborleiter Bauphysiklabor MA 39 der Stadt Wien beim IIR Wohnforum am 

25.09.2014 in Wien 
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luskosten (Life-Cycle-Costing, LCC) eines Wohnprojektes, ist dieser 

Wert von Interesse. 

Die NHT hat laut CSR Report 2014 bisher 2.255 Passivhauswoh-

nungen fertiggestellt bzw. im Bau. Auch Solaranlagen, ihr Ertrags-

ziel liegt bei 350 kWh/m² Kollektorfläche/Jahr, gehören seit nun 

bald 20 Jahren, an geeigneten Standorten, zur Standardausstattung 

der NHT-Projekte. 14.000 m² Solarflächen hat die NHT inzwischen 

installiert. Ihre Funktion wird fernüberwacht. Der Energieverbrauch 

in Österreich steigt seit dem Jahr 1990 sechs Mal stärker als die 

Bevölkerungszahl. 
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III. Mieten – was Wohnen kostet

1) Allgemeines zu den Mieten:

Unabhängig vom Vermieterstatus hat Tirol leider ein hohes Mietenni-

veau. Im geförderten Wohnbereich sind dafür mehrere Ursachen: 

- teure Baugründe 

- hohe Baukosten 

- eine nachhaltig geringere Wohnbauförderung 

- steigende Betriebskosten 

verantwortlich. 

Die Grundkosten eines geförderten mehrgeschossigen Wohnprojek-

tes liegen bei durchschnittlich 15 %, die Baukosten bei durchschnitt-

lich 85 %. 

Einen wesentlichen Anteil am hohen Mietenniveau im geförderten 

Bereich haben, wie schon ausgeführt, die Baukosten. Die derzeit 

niedrige Zinsensituation wirkt hingegen auf die Miete entlastend. 

Eine Studie der Baukosten im geförderten Wohnbereich innerhalb der 

österreichischen Bundesländer31 zeigt eine Kostendifferenz von bis 

zu 50 % auf. Die günstigsten Baukosten mit € 1.500,00/m² hat 

Oberösterreich, die teuersten mit € 2.250,--/m² Salzburg. Tirol liegt 

31
 IBW – Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen GmbH im Auftrag von Bau! Massiv! 
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mit € 2.110,--/m² um € 220,--/m² oder rund 12 % über den Öster-

reichdurchschnitt von € 1.890,--/m². 

(Quelle: diePresse.com, Grafik: Theresa Laner, NHT) 

Die Baukosten zeigen ein deutliches West-Ost-Gefälle. Die Gründe 

dieser Differenzen wären beim Auftraggeber dieser Studie zu hinter-

fragen. Meines Erachtens liegen sie auch in der Größe der Baupro-

jekte. Auch vermute ich, dass ein größerer Bieterkreis sich positiv 

niederschlägt. 

Im Bereich der Privatmieten, hier insbesondere in den Ballungszen-

tren und Saisonorten, liegt nahezu ausschließlich ein „Nachfrage-

markt“ vor. Zunehmend befristete Mietverträge, 2 von 3 in Wien, füh-

ren zu unsicherem Wohnen und zu einer Verteuerung. Der Präsident 
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der Österreichischen Arbeiterkammer Rudolf Kaske forderte daher in 

der ORF Sendung „Im Zentrum“ vom 16. November 2014 die Ab-

schaffung befristeter Mietverträge. 

NS: Befristete Mietverträge gibt es auch bei der NHT, dort aber im 

geringerem Ausmaß und aus präventiven Gründen (bevorstehender 

Abbruch, Mieterverhalten). 

Eine Hürde bei der Anmietung privater Mietwohnungen ist das Mak-

lerhonorar. Wer kann sich mit einem monatlichen Einkommen von 

€ 1.000,--…. 

a) eine Zweimonatsprovision

b) eine Dreimonatsbruttomiete

c) die Mietvertragsgebühr

leisten, fragt die Grazer KPÖ Stadträtin Elke Kahr? 

Das Maklerhonorar soll, wie in der BRD in Belgien und in den Nieder-

landen, der bezahlen, der den Makler als Erster beauftragt, wurde in 

der mehrmals erwähnten ORF Sendung „Im Zentrum“ gefordert. 
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2) Die publizierten Mieten in Tirol: 

42 % der Tiroler Haushalte im Mietwohnbereich wohnen in Gemein-

de- oder GBV-Wohnungen, 58 % wohnen privat. Gerade aber im pri-

vaten Segment gibt es die stärkste Teuerung, deutlich über der In-

flationsrate.32 Das Wirtschaftsmagazin Trend33 veröffentlichte die Mie-

ten aus allen 117 österreichischen Bezirken. Mit € 10,68/m²/Monat 

liegt Innsbruck demnach, neben dem 1. Bezirk in Wien, an zweiter 

Stelle der höchsten Mieten in Österreich. Laut AK Tirol ist Inns-

bruck mit einer Miete von € 11,70/m² sogar die teuerste Stadt Öster-

reichs. Kitzbühel scheint mit € 10,31/m²/Monat an dritter Stelle auf. 

Auch bei Eigentumswohnungen ist Innsbruck mit Wien und Salzburg 

im Spitzenfeld.34  

 

Im Einfamilienhausbereich sieht das Immobilienmagazin35 Kitzbühel 

als teuersten Bezirks Österreichs. Nimmt man die publizierten Werte 

unkommentiert zur Kenntnis, befindet sich das Mietenparadies in 

Waidhofen an der Thaya, dort sind nur € 3,48/m²/Monat zu bezah-

len. Um 81 % höher oder monatlich um € 266,-- mehr sind für eine 

75 m² Wohnung Ø in den 9 Tiroler Bezirken zu bezahlen.  

 

                                                
32

 Tiroler Tageszeitung vom 04.11.2014 
33

 Titelgeschichte Wirtschaftsmagazin Trend, Ausgabe August 2014 
34

 AK Zeitung Nr. 65, Juli/August 2014 
35

 Immobilienmagazin 10/14, Seite 18 
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Die Tageszeitung Krone36 recherchierte im Bundesländervergleich für 

Tirol bei den privaten Mieten, ohne Energie, € 8,60/m²/Monat. 

(Quelle: Tiroler Krone vom 05.09.2014, Seite 8) 

Die einhellige Meinung der Teilnehmer an den heurigen Alpbacher 

Baukulturgesprächen war, das Wohnen in den Ballungszentren 

schon längst nicht mehr leistbar ist. 

Eurostat37 gibt den Anteil der Wohnkosten 2013 am privaten Kon-

sum mit 21,8 % an (Eurocode für 2011 18,1 %, siehe Grafik auf Seite 

42). Schwer nachvollziehbar z.B. bei einem Haushalt mit einem Jah-

resnettoeinkommen von € 21.985,-- (männlicher Tiroler Arbeitnehmer 

36
 Tiroler Krone vom 05.09.2014, Seite 8 

37
 IIR Jahresforum Wohnbau am 24.09.2014 in Wien, Vortragsunterlagen des Dr. Wolfgang Amann 
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im Jahr 2011, letztpublizierter Wert der AK Tirol) würde dies monatli-

che Mietkosten unter € 350,-- bedeuten. 

Wäre dies so, wäre leistbares Wohnen kein so aktuelles Thema, 

hier verfälscht der Durchschnittswert ganz massiv! 

Der Realität näher kommen dürfte die Angabe des Mieterbundes. 

Dieser hat errechnet, dass Mieter heute weit mehr als 1/3 des Ein-

kommens für Miete und Energie aufwenden müssen, soviel wie nie 

zuvor.38 

Auch eine Erhebung der Österreichischen Nationalbank bestätigt die 

vorangeführte Aussage, sie recherchierte, dass im Jahr 2012 im 

Schnitt 50 % der Mieter rund 41 % ihres Haushaltseinkommens für 

die Miete aufgewendet haben. 39 Für immer mehr TirolerInnen so der 

sozialpolitische Arbeitskreis (SPAK) wird das Mieten zur Existenzfra-

ge. Diese Kritik wurde im Zusammenhang mit den neuen Vergabe-

richtlinien der Stadt Innsbruck geäußert.40 Bei nicht geförderten Woh-

nungen muss eine Mietzinspreisbremse her, forderte Tirols AK Prä-

sident Erwin Zangerl.41 Sie ist inzwischen in Deutschland beschlos-

sen worden. 

38
 Tiroler Tageszeitung vom 16.09.2014 

39
 Das erste österreichische Universalmietrechtsgesetz, Entwurf der SPÖ für eine Mietrechtsnovelle 

2015 
40

 Tiroler Tageszeitung vom 19.10.2014 
41

 AK Zeitung Nr. 65, Juli/August 2014 
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Steigende Mieten und steigende Arbeitslosigkeit sind ein besonderer 

Teufelskreis. 

Sehr unterschiedlich zum Mietenaufwand auch die Aussagen bei der 

Podiumsdiskussion in der ORF Sendung „Im Zentrum“ vom 16. No-

vember 2014, „leistbares Wohnen – leeres Versprechen?“. Elke Kahr 

führte aus, dass Menschen mehr als 50 % ihres Einkommens, ihrer 

Pension fürs Wohnen ausgeben müssen. Michael Pisecky bezog sich 

auf eine Studie wonach 25 % des Einkommens als Wohnungsauf-
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wand anfallen. Rudolf Kaske sprach von 40 % im befristeten Mieten-

bereich. 
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3) Die geförderten Mieten der GBV’s in Tirol (NHT): 

Diese Mietwohnungen ebenso jene z.B. der Innsbrucker Immobilien-

gesellschaft (IIG) stellen gebundenes Sozialkapital dar. Die Mieten 

unterliegen nicht der Spekulation, auch hat erfreulicherweise nie ein 

großflächiger Verkauf von Wohnungen stattgefunden. Anders z.B. ist 

die Situation in Deutschland. Dort wurden riesige Wohnungspakete 

abverkauft, was inzwischen auch dazu führte, dass, wie schon er-

wähnt, ein neues Gesetz „Mietpreisbremse“ beschlossen wurde.42 

 

Die Tiroler GBV‘s verwalten mehr als 52.000 Wohnungen, der Anteil 

an Mietwohnungen überwiegt. Bei einer Fluktuation von jährlich 

4,38 %43 dürften demnach ca. 2.000 Wohnungen zur Wiedervermie-

tung gelangen. 

 

Die „Durchschnittsmiete“ des Jahres 2013 (alle Wohnungen, Neubau, 

Altbau, mit/ohne Heizung, mit/ohne Tiefgarage) betrug bei der Neue 

Heimat Tirol brutto € 6,22/m²/Monat oder € 466,-- für eine 75 m²-

Wohnung.44 Die „Tiroler Krone“ 45 publizierte die geförderten Mieten – 

allerdings ohne Energiekosten – mit € 6,--/m²/Monat. 

 

                                                
42

 Focus 36/2014 vom 01.09.2014, Seite 31 
43

 Kennzahlen der NEUE HEIMAT TIROL 2013, Geschäftsbereich Hausverwaltung 
44

 Kennzahlen der NEUE HEIMAT TIROL 2013, Geschäftsbereich Dienstleistung 
45

 Tiroler Krone vom 05.09.2014, Seite 8 
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Die Neubaumieten der NHT für im Jahre 2013 bezogenen Projekte 

liegen im Durchschnitt bei € 7,59/m²/Monat, inkl. aller Bewirtschaf-

tungskosten (warm) und Mehrwertsteuer. Für eine 75 m² große 

Neubauwohnung sind demnach monatlich € 570,-- zu bezahlen. Die-

se Miete kann bei Vorliegen der Voraussetzungen durch eine Wohn-

beihilfe gestützt werden. 
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IV. Mietwohnungen mit Kaufoption 

Bei objektgeförderten Mietwohnanlagen – außer bei Vorhaben des „Be-

sonderen Mietwohnbaues“, bei Baurechtsgründen und bei Vorhaben, bei 

denen sich eine Gebietskörperschaft das Vergaberechtvertraglich gesi-

chert hat, ist vom Bauträger dem Mieter verbindlich die Option46 einzu-

räumen, dass er nach Ablauf von 10 Jahren ab Bezug die Wohnung kau-

fen kann. Der große Vorteil dieser Option ist, besser war bis zum ersten 

Stabilitätsgesetz 201247, die umsatzsteuerbefreiende Wartefrist von 10 

Jahren. Sie wurde nun auf 20 Jahre verlängert. Das heißt, wer nach 10 

Jahren kauft, hat noch 10/20stel an Mehrwertsteuer zu bezahlen. 

 

Nützt der Mieter die Option nicht aus, bleibt das Mietverhältnis wie bis-

her. Häufig wird bereits beim Bezug der Wohnung nach dem späteren 

Kaufpreis gefragt. Eine schlüssige Antwort ist erst nach Ablauf der War-

tefrist möglich. Der Grund dafür liegt am aktuellen Verkehrswert des 

Grundanteiles. Erst zum tatsächlichen Verkaufsstichtag kann dieser er-

mittelt werden. 

 

Bei der NHT wurden 2013 154 Wohnungen zum Kauf angeboten, ge-

kauft wurden 74 (48%). 2014 wurden 221 Wohnungen angeboten, ge-

kauft wurden 116 (52 %). 

                                                
46

 Wohnbauförderungsrichtlinien Ausgabe 01.10.2013, Seite 17 
47

 1. StabG. 2012, 22. Bundesgesetz/2012 
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Der durchschnittliche Verkaufspreis/m² Wohnnutzfläche betrug 

€ 1.637,-- für alle in den 15 Tiroler Orten gelegenen Wohnungen (Ab-

sam, Fulpmes, Hall, Hopfgarten, Kaltenbach, Kirchberg, Landeck, Ma-

yrhofen, Rohrberg, St. Johann, Schwaz, Silz, Telfs, Trins und Wörgl). 

Zum Vergleich: 2013 fielen Kosten im Neubau € 2.725/m² Wohnnutz-

fläche inkl. Grund (+ 66 %) an. 

Der Verkauf geförderter Mietwohnungen wird vereinzelt auch kritisch ge-

sehen. Eine geförderte Mietwohnung sollte im Kreislauf geförderter 

Mietwohnungen bleiben, um Spekulationen zu verhindern, diese Mei-

nung vertrat die Nationalrätin Dr. Gabriele Moser in der „Zeit im Bild am 

7. August 2014“. Sie berichtete über einen Missbrauchsfall, wonach ein

Mieter eine geförderte Wohnung um € 114.000,-- kaufte und sie schon 

einen Monat später zum Verkehrswert von € 260.000,-- verkaufte. Sie 

fordert eine Gesetzesänderung. Südtirol kennt für geförderte Wohnun-

gen eine 20-Jährige Sozialbindung.48 

Einzelne Gemeinden in Tirol, wie beispielsweise die Stadtgemeinde 

Kitzbühel, haben sich das Weitervergaberecht gesichert. Aus meiner 

Sicht eine sehr sinnvolle Vorgangsweise in hochpreisigen Grundpreisre-

gionen, weil damit ein Potenzial an dauerhaft günstigen Wohnungen er-

halten bleibt. Generell befürworte ich die Optionsmöglichkeit wenn durch 

begleitende Maßnahmen Spekulation verhindert wird. 

48
 http://www.provinzbz.it/wohnungsbau/themen/neubau-kauf-erstwohnung.asp 

http://www.provinzbz.it/wohnungsbau/themen/neubau-kauf-erstwohnung.asp
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V. Der Eigentumswohnbau in Tirol 

1) Der frei finanzierte Bereich:

Die Preise für neue Eigentumswohnungen in Innsbruck (Erstbe-

zug) klettern in Bestlagen bis auf € 7.000,--/m².49 Sie sind angeblich 

im ersten Halbjahr 2014 erneut angestiegen.50 Keine wesentlich an-

dere Situation herrscht in bekannten Tiroler Saisonorten vor, wobei 

die Stadt Kitzbühel wegen seiner vermutlich unübertroffenen Allein-

stellung hier nicht weiter in die Betrachtung einbezogen wird. 

Für gebrauchte Eigentumswohnungen in sehr guten Lagen 

in Innsbruck sind immerhin noch  4.000,-- €/m² zu bezahlen. Dieses 

49
 Project Immobilienmarktbericht 2014, Seite 12 und 13 

50
 Tiroler Tageszeitung vom 17.10.2014, Seite 19 
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Wohnungsangebot ist für den Tiroler Arbeitnehmer uninteressant. Es 

richtet sich an ein anderes Klientel. Denn wer kann mehr als 

€ 500.000,-- für eine Eigentumswohnung im Erstankauf bzw. 

€ 300.000,-- für eine gebrauchte Eigentumswohnung - jeweils ohne 

Nebenkosten - auf den Tisch legen? (Rechengröße 75 m²) Die „we-

nigen“ Käufer solcher Wohnungen müssen lediglich erklären, keinen 

Freizeitwohnsitz (§ 6 Abs. 1 lit. b, Tiroler Grundverkehrsgesetz in 

der Fassung LGBl. Nr. 130/213) zu errichten. Was immer auch die 

Motive für solche Investitionen vom eigenen Bewohnen bis zur Inves-

tition in Betongold statt in Sparguthaben sind, die Behörden sind hier 

überfordert, auf breiter Basis Kontrollen vorzunehmen. 
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2) Geförderte Eigentumswohnungen:

Geförderte Eigentumswohnungen können sowohl als förderbare Ge-

samtanlage in der Objektförderung (alle Wohnungen müssen geför-

dert sein) als auch in der Subjektförderung errichtet werden. Der 

Fördersatz lag 2014 bei € 980,--/m² Wohnnutzfläche (ab 1. Jänner 

2015 bei max. € 1.020/m² Wohnnutzfläche), letztere ist begrenzt. Zur 

(teilweisen) Finanzierung des Grundanteiles ist als weitere Förder-

maßnahme die Wohnstarthilfe mit einem maximalen Ausmaß von 

€ 16.000,--, zu den Bedingungen des Wohnbauschecks vorgesehen. 

Das Eigenmittelersatzdarlehen gibt es in der Zwischenzeit nicht 

mehr. Es war eine Hilfestellung zur Aufbringung der Barmittel. 

2013 wurden in der Objektförderung vom Land Tirol 98 Eigentums-

wohnungen, gegenüber 1.231 Mietwohnungen, gefördert. 5 Jahre 

zuvor 179 Eigentumswohnungen, gegenüber 1.298 Mietwohnungen. 

Das Verhältnis Miet-/Eigentumswohnungen im Betrachtungszeit-

raum beträgt 90 % zu 10 %. In der Subjektförderung wurden im glei-

chen Betrachtungszeitraum 2013, 671 Bauvorhaben (i.W. Eigen-

tumswohnungen, Doppel-, Reihen- oder Gruppenhäuser) gefördert. 

Die ÖVP muss dafür sorgen, dass jene die Eigentum wollen, auch zu 



51 
 

Eigentum kommen.51 Seit langem fordert der Tiroler AK Präsident 

auch den Bau von Studentenwohnungen.  

Nachstehende Preisangaben geben einen Überblick über die Preise 

der von der NHT in den letzten Jahren verkauften Eigentumswoh-

nungen. 

Jahr Ort Kaufpreis/m² Kaufpreis für eine 
75 m² Wohnung 
inkl. Stellplatz 

2012 Innsbruck € 2.603,65 € 197.299,-- 

2012 Innsbruck € 2.679,24 € 200.943,-- 

2013 Kirchberg in Tirol € 2.837,54 € 212.816,-- 

2013 St. Johann in Tirol € 2.775,87 € 208.190,-- 

2013 Oberperfuß € 2.955,60 € 221.670,-- 

Durchschnitt € 2.776,00 € 208.184,-- 

58 % der Haushalte in Tirol leben in Eigentumswohnungen oder Ei-

genheimen, im Österreichschnitt ein sehr hoher Anteil.52 

  

                                                
51

 Erwin Zangerl, AK Präsident Tirol, Tiroler Tageszeitung vom 08.09.2014 
52

 Tiroler Tageszeitung vom 04.11.2014 
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3) Das geförderte Reihenhaus: 

Vorwiegend im Eigentum, aus fehlender Nachfrage gelegentlich auch 

in Miete werden Reihenhäuser meist im Verbund mit Mehrgeschoß-

wohnanlagen, errichtet. Zahlenmäßig in einem überschaubaren 

Ausmaß. Ihre Leistbarkeit stößt auf Grenzen, € 300.000,-- ist ein 

oberer Richtwert. Daher ist tendenziell zu beobachten, dass sowohl 

die Grundstücksgrößen, als auch die Wohnnutzflächen ständig 

minimiert werden. Je geringer der Grundverbrauch pro Reihenhaus, 

desto höher die Förderung. Für Grundflächen bis höchstens 200 m² 

gibt es die höchsten Wohnbauförderungsmittel. Die Angemessenen 

Grund- und Baukostengrenzen der Wohnbauförderung müssen zu-

gehalten werden, letztere sind ident mit den Vorgaben für Eigenhei-

me. 

 

Nachstehend eine Übersicht über die „NHT Preise“ für Reihenhäuser: 

Jahr Ort Grund-

stücksfläche 

Kaufpreis/m² Kaufpreis 95 m² 
Wohnnutzfläche inkl. 
Carport bzw. Tiefga-
rage 

2013 Kirchberg in Tirol 200 m² € 3.141,99 € 298.489,-- 

2013 Telfs 227 m² € 3.301,22 € 313.616,-- 

2013 Oberperfuß 200 m² € 3.081,26 € 292.720,-- 

Durchschnitt € 3.175,-- € 301.608,-- 
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4) Das Eigenheim in Tirol:

Der Eigenheimbau ist zwar kein Geschäftsfeld der Gemeinnützigen, 

wird aber zwecks einer ganzheitlichen Sicht in dieser auch  Studie 

betrachtet. Die Anzahl geförderter Eigenheime in Tirol sinkt stän-

dig. Wurden 2005 noch 659, 2009 noch 475 Eigenheime gefördert, 

waren es 2013 nur mehr 22953. Bei 279 Tiroler Gemeinden bedeutet 

dies einen Schnitt unter einem Eigenheim/Gemeinde. Aus raumord-

nerischer Sicht wird der Eigenheimbau ohnedies nicht selten in Frage 

gestellt, sehr unterschiedlich sind die Aussagen zum Eigenheim je-

denfalls. Tirols Wohnbauförderungsreferent, LR Mag. Hannes Tratter, 

erachtet eine Verbesserung der Eigenheimförderung als notwendig.54 

Bisher € 35.000,--, neu ab 1. Jänner 2015 für ein 135 m² Haus 

€ 37.000,-- und ein erhöhter Kinderzuschuss von € 7.000,--, bisher 

€ 2.200,--.55 

Die NEO‘s hingegen, sehen im Bau von Eigenheimen eine Zersiede-

lung, deren Förderung dem Landesfürsten eine tiefe Zufriedenheit 

bringe.56 Die Tiroler SPÖ wiederum macht sich für eine Erhöhung der 

Einkommensbemessungsgrundlage für „Eigenheimbauherrn“ stark.57 

Welch dominanten Einfluss bei dieser Wohnform die Grundkos-

53
 Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wohnbauförderung, Zusicherungen 2013 

54
 Tiroler Tageszeitung vom 11.07.2014, Seite 6 

55
 Tiroler Landeszeitung vom Jänner 2015, Seite 4 

56
 https://parlament.neos.eu/die-wohnbaufoerderung-eine-heilige-kuh-a-lautrichienne/ 

57
 Tiroler Tageszeitung vom 25.09.2014 

https://parlament.neos.eu/die-wohnbaufoerderung-eine-heilige-kuh-a-lautrichienne/
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ten – sinkende Realeinkommen erschweren die schwierige Situation 

nochmals – haben, zeigt die nachstehende Tabelle. Je ein Ort aus 

den 9 Tiroler Bezirken, zusätzlich Ischgl und Kirchberg als Beispiel 

für Hochpreisregionen, sind nachstehend angeführt: 

Ort Grund-
preis pro 

m² 58 

Grundpreis/ 
500 m² 

5 % Ne-
benkosten 

erforderliche 
Jahres-

einkommen 
59 

St. Johann € 550,-- € 275.000,-- € 13.750,-- ca. 13 

Wörgl € 475,-- € 237.500,-- € 11.875,-- ca. 11 ¼ 

Fügen € 326,-- €163.000,-- € 8.150,-- ca. 7 ¾ 

Hall € 461,-- € 230.500,-- € 11.500,-- ca. 11 

Ötz € 202,-- € 101.000,-- € 5.050,-- ca. 4 ¾ 

Zams € 365,-- € 182.500,-- € 9.125,-- ca. 8 ½ 

Lechaschau € 129,-- € 64.500,-- € 3.225,-- ca. 3 ¼ 

Mattrei Osttirol € 136,-- € 68.000,-- € 3.400,-- ca. 3 ½ 

Innsbruck  
Stadt60 

€ 600,-- € 300.000,-- € 15.000,-- ca. 14 ½ 

Ischgl € 835,-- € 417.500,-- € 20.875,-- ca. 20 

Kirchberg € 1.000,-- €500.000,-- € 25.000,-- ca. 24 

 

Fazit: Ohne deutlich höhere Anstrengungen in der örtlichen Wid-

mungspolitik wird es, wie schon ausgeführt, schwierig, erschwingli-

                                                
58

 Wirtschaftsmagazin Gewinn vom Mai 2014, Seiten 31 ff 
59

 AK Tirol, Einkommen in Tirol, jährliches Nettoeinkommen 2011 für einen männlichen Arbeitnehmer, 
€ 21.985,-- 
60

 Durchschnittspreis, da sehr unterschiedliche Grundpreise in den Innsbrucker Stadtteilen, sonst sie-
he 

54
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che Grundstücke für Mehrgeschoßwohnanlagen und/oder für Eigen-

heime zu bekommen. Die Werkzeuge sind vorhanden, sie müssen 

aber auch genutzt werden. Stichworte dazu: Vertragsraumord-

nung61 (Bemühungen diese verfassungsrechtlich im Bund abzusi-

chern sind im Gange)62, Vorbehaltsflächen63 (will das Land im 

Rahmen einer Informationsoffensive, ebenso wie die Vertragsraum-

ordnung, den Gemeinden zur verstärken Anwendung empfehlen)64, 

Freilandankauf durch die Gemeinden65, (vorgezogener Erschlie-

ßungskostenbeitrag66) und der Tiroler Bodenfonds.  

NS: Hinsichtlich der Vertragsraumordnung gilt das verfassungsrecht-

liche Prinzip, dass hoheitliche und privatrechtliche Akte nicht mitei-

nander verknüpft werden dürfen. Verständlich daher die Bemühun-

gen auf politischer Ebene die Vertragsraumordnung verfassungs-

rechtlich abzusichern. Die Grundstückskosten sind, wie die nachste-

hende Übersicht zeigt, in den Hochpreisregionen leider schon der 

überwiegende Kostenanteil (!) Annahme: Ein Eigenheim mit einer 

Wohnnutzfläche von 110 m² (meist höher) und einer Grundfläche von 

500 m² (Abstandsbestimmungen der TBO §§ 5 ff). Die Baukosten 

dürfen nach den Bestimmungen der Tiroler Wohnbauförderung, 

                                                
61

 TROG 2011, i.d.F. LGBl. 130/2013, § 33 
62

 Dr. Peter Hollmann, Leiter der Raumordnungsabteilung des Landes Tirol am 04.11.2014 im Raum-
ordnungsausschuss der Gemeinde Kirchberg 
63

 TROG 2011, i.d.F. LGBl. 130/2013, § 52a 
64

 Regierungsbeschluss Maßnahmenpaket „Der Tiroler Weg für leistbares Wohnen“ vom 11.02.2013 
65

 Tiroler Grundverkehrsgesetz 1996, i.d.F. LGBl. 130/2013, § 5 lit. F 
66

 Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz 2011, LGBl. 58/2011 i.d.F. LGBl. 130/2013, § 13 
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höchstens € 268.470,-- inkl. Garage erreichen.67 Der Förderungskre-

dit ist von der Personenanzahl abhängig und beträgt höchstens 

€ 35.000,--.68 (Sowohl bei den Baukosten als auch beim Förderkredit 

sind Erhöhungen auf der Basis der Wohnbauförderungsrichtlinie 

möglich). Oberösterreich liegt bei der Eigenheimförderung mit 

€ 2.500,-- bis € 3.500,-- an der Spitze der Österreichischen Bundes-

länder.69 

Ort Grund- und 
Baukosten 

Grundanteil in 
Prozent 

erforderliche 
Jahresein-
kommen70 

St. Johann € 557.220,-- 52 % 25 ¼ 

Wörgl € 517.845,-- 48 % 23 ½ 

Fügen € 439.620,-- 39 % 20 

Hall € 510.470,-- 47 % 23 ¼ 

Ötz € 374.520,-- 28 % 17 

Zams € 460.095,-- 42 % 21 

Lechaschau € 336.195,-- 20 % (Minimum) 15 ¼ 

Mattrei Osttirol € 339.870,-- 21 % 15 ½ 

Innsbruck Stadt71 € 583.470,-- 54 % 26 ½ 

Ischgl € 706.845,-- 62 % 32 ¼ 

Kirchberg € 793.470,-- 66 % (Maximum) 36 

Durchschnittwert € 510.875,-- 44 % 23 1/4 

67
 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 

68
 Wohnbauförderungsrichtlinie vom 01.10.2013, Pkt. 5.5 

69
 LR Dr. Manfred Haimbuchner, IIR Forum am 24.09.2014 in Wien 

70
 AK Tirol, Einkommen in Tirol, jährliches Nettoeinkommen 2011 für einen männlichen Arbeitnehmer, 

€ 21.985,-- 
71

 Durchschnittspreis, da sehr unterschiedliche Grundpreise in den Innsbrucker Stadtteilen, sonst sie-
he 

54
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Dass es in Hochpreisregionen zu Abwanderung junger Menschen 

kommt ist nachvollziehbar. Schwieriger nachvollziehbar bei Kenntnis 

dieser Daten ist es, wie es (derzeit) möglich sein sollte, dass sich je-

der Tiroler Eigentum schaffen kann. (Landtagsabgeordnete Dipl.-Ing. 

Hermann Kuenz in seiner Budgetrede 201372) 

72
 Sitzungsbericht des Tiroler Landtages, XVI Gesetzgebungsperiode, 7. Sitzung am 11.12.2013 
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VI. Kundenanalyse der NHT

1) Das Alter der Wohnungsbewerber im Neubau:

Die größte Nachfragegruppe nach Neubauwohnungen lag 2013 mit 

36 % bei den über 50-jährigen. Diese Zahl ist allerdings mit großer 

Vorsicht zu sehen, vermutlich verfälscht sie das Bild. Hier sind näm-

lich auch die Umsiedler aus den Südtiroler Siedlungen (Abbruch und 

Neubau) miteinbezogen. Bei diesen Mietern handelt es sich vorwie-

gend um langjährige Mieter der NHT. Tatsächlich dürfte die größte 

Nachfragegruppe jene der „bis 30-jährigen“ sein, die trotz der 

vorgenannten Umsiedlersituation, bei 32 % liegt.73

In diesem Zusammenhang werden die Gedanken auf die demogra-

phische Entwicklung gelenkt, welche einen rasanten Anstieg der über 

65-jährigen prognostiziert. Es werden daher hinkünftig mehr „alters-

gerechte Wohnungen“ benötigt werden. Diesbezügliche Wohnfor-

men, die vom Wunsch nach Selbstbestimmung und Individualität ge-

tragen sind, gibt es vereinzelt bereits. Schlagworte: Mehrgeneratio-

nenwohnungen, integriertes Wohnen, betreutes Woh-

nen/Servicewohnen, Wohngemeinschaften für Ältere, quartiersbezo-

gene Wohnkonzepte, daneben weiterhin die Alters- und Pflegeheime. 

73
 Kennzahlen der NEUE HEIMAT TIROL 2013, Geschäftsbereich Dienstleistung 
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(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner, NHT) 
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2) Das Einkommen der NHT-Neubaukunden:

Mit einem monatlichen Einkommen bis € 1.500,-- ist diese Gruppe 

2013 mit einem Anteil von 65 % am größten. Nur 8 % der Nachfrager 

nach Neubauwohnungen verfügen über ein Monatseinkommen über 

€ 2.000,--. 74 Die Einkommensgrenzen für die Neubauförderung wer-

den laut Tiroler Tageszeitung vom 26. November 2014 demnächst 

angehoben. 

Leider geht, wie einer OECD Untersuchung zu entnehmen ist, die 

Einkommensschere in Österreich immer weiter auseinander. In der 

obersten Verdienstgruppe im Zeitraum 2007 bis 2012 + 1,5 %, im un-

tersten Einkommenszehntel jährliche Einbuße um ca. 0,8 %.75 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner, NHT)

74
 Kennzahlen der NEUE HEIMAT TIROL 2013, Geschäftsbereich Dienstleistung 

75
 Immobilienmagazin 9.14, Seite 80 „Arme werden ärmer, Reiche werden reicher“ 
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3) Die Familienstruktur der NHT-Neubaukunden: 

Die Familiengrößen der NHT-Kunden im Jahr 2013 stechen deshalb 

sofort ins Auge, als 77 % (!) aller Mieter im Neubaubereich Alleinste-

hende ohne Kind sind. 2 % sind Familien mit einem Kind, 5 % sind 

Familien mit zwei Kindern und 2 % sind Familien mit drei und mehr 

Kindern76 (Sample aus 10 Wohnprojekten mit 288 Mietern). 

 

 

 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner, NHT) 

                                                
76

 Kennzahlen der NEUE HEIMAT TIROL 2013, Geschäftsbereich Dienstleistung 
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4) Der Wohnbedarf in Tirol:

Nach der Einschätzung des zuständigen Regierungsmitgliedes LR 

Mag. Johannes Tratter braucht Tirol, unter Beachtung des Zuzuges, 

der Abwanderung und Geburten, bis 2030 zusätzlich 30.000 Woh-

nungen. Somit pro Jahr ca. 2.000 Wohnungen.77 Ich sehe, zumindest 

vorübergehend, einen wesentlich größeren Wohnbedarf sollte auch 

das Ziel einer Preisdämpfung für private Mieten durch ein ausrei-

chendes Wohnungsangebot verfolgt werden. 

Für Innsbruck prognostiziert die Tiroler Tageszeitung vom 17. April 

2014 für die kommenden zehn Jahre einen Bedarf von 7.500 bis 

9.000 Wohnungen im Neubau. Dieser Einschätzung stimme ich eher 

zu, nicht aber dem prognostizierten neuzuwidmenden Grundstücks-

bedarf von ca. 15-18 ha, er ist aus meiner Sicht zu niedrig. 

In den Jahren 2006, 2008 und 2009 wurden wesentlich mehr Wohn-

bauförderungszusicherungen für gemeinnützige Mietwohnungen er-

teilt als 2012 und zwar durchschnittlich um 225 pro Jahr mehr. 2013 

gab es mit 1.231 Zusicherungen zwar einen Aufholprozess, aber im-

mer noch nicht sind die Margen der vorgenannten Jahre erreicht.78 

77
 Tiroler Tageszeitung vom 08.09.2014, Seite 3 

78
 Prof. Dr. Klaus Lugger, Tabelle 44 im Wohnhandbuch 2011 
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Österreichweit sind so Michael Pisecky in den nächsten Jahren 

50.000 Wohnungen jährlich notwendig, davon 35.000 geförderte. 

Zur Erlangung von Wohnbauförderungsmittel im mehrgeschossigen 

Wohnbau müssen die Gemeinden Wohnbedarfsbestätigungen – 

zugleich eine Steuerungsmöglichkeit für eine koordinierte örtliche 

Wohnbauentwicklung – ausstellen. Allein neun Gemeinden des NHT-

Neubauprogramms 2013 haben den Bedarf mit 2.311 Wohnungssu-

chenden angegeben. Das bedeutet eine um mehr als 7-fach höhere 

Nachfrage gegenüber den, in diesen Gemeinden zur Errichtung ge-

langenden, 306 Wohnungen. 
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5) Kurzausführung zum wohngesunden Wohnen:

Dem Thema „gesunde Raumluft“ (wohngesundes Wohnen) durch die 

Verwendung entsprechender Baumaterialien und ein Vermeiden un-

nötig am Bau vor Ort produzierter Schadstoffe (Staub – Nikotin uam.) 

wird erhöhte Aufmerksamkeit zukommen. Die Sensibilität dafür steigt, 

so meine Überzeugung, in der BRD unter Fachleuten seit längerem 

ein Thema. Die Projektmehrkosten halten sich in vernünftigen Gren-

zen (ca. 2 %), sie rechnen sich vermutlich volkswirtschaftlich. Bevor-

zugter Anwendungsbereich insbesondere dort, wo sich viele Men-

schen häufig aufhalten, die aber keine eigene Einflussmöglichkeit auf 

die Raumluft haben, so z.B. in Schulen, Altersheimen, Krankenhäu-

sern. Aber auch Wohnprojekte. Das Bundesministerium für Unter-

richt, Kunst und Kultur hat bereits 2011 an alle Landesschulräte und 

an den Stadtschulrat für Wien ein Schreiben zum Thema „frische 

Raumluft im Klassenraum für besseres Lernvermögen“ gerichtet.79 

Das Umweltministerium veranstaltete 2014 einen Raumlufttag, 

„Raumluft in Schulen“. 

Meines Wissens hat bisher als einzige GBV die NHT in Tirol ein sol-

ches Projekt gebaut. Es wurde 2011 in Kundl bezogen. Die gemes-

senen Raumluftwerte waren im Vergleich mit anderen Projekten auf-

fällig gut. 

79
 BM: UK, Abteilung I/bc, Schreiben vom 19.10.2011 
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VII. Wohnbauförderungsdaten und AK Darlehen

1) Daten der Tiroler Wohnbauförderung (Anlage 6 – Wohnbeihil-

fen Bemessungsgrundlagen) 

a) Das aushaftende Kapital aus früher gewährten Krediten („Wohn-

bauförderungsvermögen des Landes Tirol“) beträgt zum 

31.12.2013 € 3,105 Mrd. 

b) Die für den Neubau und der Sanierung zur Verfügung gestellten

Fördermittel der Jahre 2009 bis 2014 betragen (Angaben in Milli-

onen) 

Budget-
position/ 
Jahr 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1/482 
(Neubau) 

189,17 
(85,7 %) 

195,99 188,12 186,16 191,49 195,81 
(80,3 %) 

1/483  
(Sanierung) 

31,58 
(14,3 %) 

32,60 34,00 38,5 36,00 48,00 
(19,7 %) 

220,75 
(100 %) 

243,81 
(100 %) 

NS: Steigerung von 2009 bis 2014 10,45 % 

c) Die Ausgaben für die Wohnbeihilfe (Stand Oktober 2014), sie

wurde zwischen dem 1. Jänner 2002 bis heute vier Mal ange-

passt, werden mit den Ausgaben (Landesanteil) für die Mietzins- 

und Annuitätenbeihilfe, zu Vergleichsgründen dargestellt: 
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 2005 
€/Ansuchen 

2009 
€/Ansuchen 

2013 
€/Ansuchen 

Wohnbeihilfe 8.931.335,--/ 
5.424 

12.520.577,--/ 
6.064 

10.648.291,--/ 
5.499 

 100 %/100 %  +12 %/+1,4 % 

Mietzins- und 
Annuitätenbeihilfe 

12.713.682,--/ 
8.848 

17.457.405,-- / 
11.279 

21.282.904,-- / 
13.222 

 100 %/100 %  + 67 %/49 % 

Zusammen 21.645.017,--/ 
14.272 

29.977.982,-- / 
17.373 

31.931.195,-- / 
18.721 

 100 %/100 %  + 48 %/31 % 

 

NS zur Mietzins- und Annuitätenbeihilfe: 

Eine einzige Tiroler Gemeinde gewährt diese zur Stützung der pri-

vaten Mieten vorgesehene Beihilfe nicht. Die Anspruchsvorausset-

zungen in den 278 Tiroler Gemeinden sind zudem sehr unterschied-

lich. Die NEO‘s, der SPAK (sozialpolitischer Arbeitskreis) kritisieren 

die unrealistische, marktfremde Mietenfestsetzung im Zusammen-

hang mit dem Tiroler Mindestsicherungsgesetz 2011 (TMSG LGBl. 

130/2013). 

 

Bemerkung zur Wohnbeihilfe: 

Bemessungsgrundlage ist nicht die Gesamtmiete. Immer wieder wird 

daher die Forderung erhoben, die Betriebskosten (und die Heizkos-

ten) in die Bemessungsgrundlage miteinzubeziehen. 

 

 



68 
 

d) Wohnstarthilfe (RL Pkt.6.6) 80 

 2005 2009 2013 

Ausgaben € 1.291.075,-- 
(100 %) 

€ 1.076.547,-- € 730.450,-- 
(- 43%) 

Die Wohnstarthilfe wird ab 2015 verbessert. Eine Familie mit zwei 
Kindern und einem Einkommen von € 2.600,-- erhält nun eine 
Wohnstarthilfe von € 12.000,--, sie bekam bisher keine Förderung.81 
 

e) Wohnbauscheck (RL Pkt. 6.1) 82 

 2005 2009 2013 

Ausgaben € 5.755.820,-- 
(100 %) 

€ 5.919.540,-- € 6.701.945,-- 
(+16 %) 

 

f) Objektförderung: 

a) Förderkredite für Mietwohnanlagen (RL Pkt. 5.1) 83 

 2005 2009 2013 

Ausgaben € 47.441.850,-- € 69.830.900,-- € 77.213.980,-- 

geförderte 
Wohnungen 

990 
100 % 

1.299 1.231 
+ 24 % 

 

b) Förderkredite für förderbare Gesamtanlagen (Eigentumswoh-

nungen RL Pkt. 5.2) 84 

 2005 2009 2013 

Ausgaben € 2.167.900,-- € 884.200,-- € 6.637.200,-- 

geförderte 
Wohnungen 

40 
100 % 

14 98 
+ 145 % 

                                                
80

 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 
81

 Tiroler Landeszeitung vom Jänner 2015, Seite 4 
82

 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 
83

 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 
84

 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 
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g) Subjektförderung: 

Förderdarlehen für verdichtete Bauvorhaben (RL Pkt. 5.6) 85 

 2005 2009 2013 

Ausgaben € 48.037.854,-- € 44.506.144,-- € 36.906.185,-- 

Vorhaben 1.081 905 671 

 

h) Die Ausgaben für Annuitätenzuschüsse belaufen sich laut Bud-

getvoranschläge des Landes in Mio. €: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

18 Mio. 21,1 Mio. 23,5 Mio. 23,5 Mio. 24,5 Mio. 25,8 Mio 

100 %     + 43 % 

 

NS: 
Der Annuitätenzuschuss für geförderte Mietwohnanlagen beträgt ak-

tuell: 

€ 1,40 je m²/Monat – Dauer 7 Jahre.(bis 01.10.2013 € 2,30 je 

m²/Monat – Dauer 7 Jahre) 

+ € 0,70 je m²/Monat - Dauer weitere 8 Jahre (bis 01.10.2013 + € 

0,50 je m²/Monat Dauer 5 Jahre) 

Der Annuitätenzuschuss für förderbare Gesamtanlagen (Eigentums-

wohnungen) wahlweise  

                                                
85

 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 
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€ 1,40 je m²/Monat – Dauer 5 Jahre (bis 01.10.2013 € 2,30 je 

m²/Monat – Dauer 5 Jahre) 

oder 

€ 0,70 je m²/Monat – Dauer 10 Jahre(bis 01.10.2013 € 1,50 je 

m²/Monat – Dauer 8 Jahre) 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner, NHT) 

Hinweis: Der Annuitätenzuschuss wurde mit 1. Oktober 2013 we-

sentlich gekürzt. Die in Klammer zu den geltenden Werten ange-

führten Zahlen zeigen den bis dahin geltenden Annuitätenzuschuss. 

Gänzlich entfallen ist die Wahlmöglichkeit eines Annuitätenzu-

schusses für Mietwohnanlagen in Höhe von monatlich € 1,15 auf die 
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Dauer von 17 Jahren. Diese Kürzung des Annuitätenzuschuss führt 

zu einer Verteuerung der Mietkosten. Am Beispiel eines zufällig ge-

wählten Projektes (AK2) um € 0,73/m²/Monat. Für eine 75 m² Woh-

nung würde sich die monatliche Miete um rund € 55,-- (!) erhöhen.  

 

Nur durch eine Laufzeitverlängerung des Bankdarlehens von 25 auf 

30 Jahre kann diese Erhöhung egalisiert werden. Damit ist aber 

auch dieses Steuerungsinstrument für die gemeinnützigen Bau-

träger verbraucht und steht nicht mehr für eine künftige Mieten-

reduktion zur Verfügung. 

 

i) Für energiesparende und umweltfreundliche Maßnahmen werden 

laut Richtlinie, Pkt. 6.786, Zusatzförderungen in Form einmaliger 

(nicht rückzahlbarer) Zuschüsse gewährt. 

j) Behindertenmaßnahmen in Wohnungen, Wohnanlagen werden 

durch Gewährung eines Zuschusses mit 65 % der erforderlichen 

Mehrkosten gefördert. 87 

  

                                                
86

 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 
87

 Wohnbauförderungsrichtlinien vom 01.10.2013, Anlage 4, gültig ab 01.08.2014 
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2) Hinweis auf das Darlehen der Tiroler Arbeiterkammer:

Die AK Tirol fördert für arbeiterkammerzugehörige Arbeitnehmer mit-

tels Darlehen, max. Betrag € 3.060,--: 

- zur Fertigstellung des Eigenheimes 

- zum Erwerb einer Eigentumswohnung oder eines Eigenheimes 

- Beiträge zur Finanzierung der Bauvorhaben (Finanzierungskosten, 

Grundkosten) 

- für Ausbauten und Zubauten 

- für Badeinbau und Badsanierung, Darlehen mit einem maximalen 

Förderbetrag von € 1.530,-- 

- eine individuelle Unterstützung zum Erlag einer Kaution bei Mietwoh-

nungen kann durch den Unterstützungsfonds der AK erfolgen. 

Näheres, siehe Einzelrichtlinie AK-Wohnungsdarlehen, Stand 1. April 

2014 
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VIII. Vorschläge zur Baukostensenkung

1) Allgemeine Ausführungen:

In den USA sind die Baukosten um 40 % günstiger, Normen fehlen 

dort. Der Blower-Door-Test ist dort ein Fremdwort.88 Trotzdem kann 

die USA nicht als Vorbild gelten. Auch Dänemark, Schweden (hier 

wurden die Normen wesentlich reduziert) und die Niederlande bauen 

ganz andere, niedrigere Qualitäten. 

Die Baukosten werden bereits mit der Planung vorgegeben. Daher 

muss: 

Ein integrierter Planungsprozess, d.h. alle Sonderfachleute vom 

Planungsbeginn an einen Tisch, zum Standard werden. Damit kann 

eine baubegleitende Planung vermieden werden (!). Mag. Harald 

Professner89 warnt, jedes Gebäude sei ein Prototyp. Er ruft zu „Jetzt 

less Tech“ auf, keine Lifte/Aufzüge, keine kontrollierten Be- und Ent-

lüftungsanlagen, vielmehr manuelle Belüftung, kurze Leitungswege, 

TGA-Leitungen sichtbar, Decken nicht gespachtelt, industrielle Seri-

enfertigung und „weg von der Baustelle und Verlagerung des Bauens 

in Produktionshallen“ auf. Es ist auch seine Meinung, dass Kennzah-

88
 Dipl.-Ing. Andreas Gobiet, Geschäftsführer Ingenus.Gobiet ZT GmbH, IIR Jahresforum Wohnbau 

am 24.09.2014 in Wien 
89

 Mag. Harald Professner, Geschäftsfeldentwickler Cree GmbH, Rhomberg-Vorarlberg, IIR Jahresfo-
rum Wohnbau am 24.09.2014 in Wien 
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len, (Bruttogeschoßfläche/Nutzfläche, Fassadenfläche/Nutzfläche, 

umbauter Raum/Nutzfläche) vorzugeben sind und deren Zuhaltung in 

geeigneter Weise abzusichern ist. Auch die Wirtschaftlichkeit der 

Haustechnikplanung und des Tragwerkes fordert er ein. 

Nachdenken über Einsparungspotenziale ist meines Erachtens bei 

jenen Leistungen vorrangig, wo das größte Sparpotenzial zu erwar-

ten ist. Die Gewerke mit den niedrigsten Kostenanteilen am Bau sind 

zwar nicht zu vernachlässigen, einen wesentlichen Beitrag für gerin-

gere Baukosten vermögen sie aber nicht zu leisten. 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 
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(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 
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2) Vorschläge für Sparpotenziale mit % Gewichtung:

1) Sozialbauvorschläge - Sparpotenzial bei den „OIB-Richtlinien“90

a) OIB-Richtlinie 2 (Brandschutz) durch Änderung der Gebäude-

klassen, im Bereich der Fluchtwege, Entfall der Orientierungsbe-

leuchtung, 

Sparpotenzial € 51,-- bis € 62,--/m² 

b) OIB-Richtlinie 3 (Hygiene, Gesundheit, Umweltschutz, Architek-

turlichte (12% Fußbodenfläche)) 

Sparpotenzial € 8,-- bis € 10,--/m² 

c) OIB-Richtlinie 4 (Barrierefreiheit) Adaptierbarkeit jeder 3. Woh-

nung 

Sparpotenzial € 57,-- bis € 80,--/m² 

Aufzugsverpflichtung erst ab dem 4. OG 

Sparpotenzial € 90,-- bis € 140,--/m² 

d) OIB-Richtlinie 5 (Schallschutz und Ö-Norm B 8115)

Sparpotenzial € 8,-- bis € 11,--/m² 

Vorschläge Sozialbau € 214,-- bis € 303,--/m² 

Dieses Einsparpotenzial umgelegt auf die Ø Angemessenen Ge-

samtbaukosten in Tirol würde zu einer Senkung der Baukosten zwi-

schen 12 % - 17 % führen. 

90
 Vorschläge der Sozialbau Wien 
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2) Sparpotenziale laut der Projektstudie der Wirtschaftskammer 

Tirol91 

a) Die Wirtschaftskammer Tirol sieht im Bereich der Stellplätze das 

größte Sparpotenzial € 50,-- bis € 250,--/m².  

Bemerkung: Für maximal 1,75 Stellplätze je Wohnung wird eine 

Förderung bereitgestellt. Das Bewusstsein über die finanziellen 

Auswirkungen hoher Stellplatzvorschreibungen fehlt den Ge-

meinden offensichtlich. Wie eine vorläufige Plankalkulation der 

NHT zeigt, bewirkt bereits eine Vorschreibung von 1,75 Stellplät-

zen statt 1,0 Stellplatz pro Wohnung, eine um 10 % höhere Mie-

te.92 Hier liegt massives Sparpotenzial begraben. Deshalb ist die 

Tiroler Landesregierung gefordert, möglichst rasch ihre angekün-

digte Studie93 hinsichtlich der Höchstgrenzen für Stellplatzver-

pflichtungen vorzulegen. (Grafik Seite 78) Obwohl wegen der un-

terschiedlichen Infrastruktur der Vergleich hinkt, sei bemerkt, 

dass in Wien seit der neuen Bauordnung vom 15. Juli 2014, pro 

100 m² Wohnnutzfläche 1 Stellplatz vorgeschrieben wird.94 

b) Aufzugsanlagen  € 50,-- bis € 130,--/m² 

c) Gutachten für z.B. Wasserrecht u.a. € 20,-- bis € 40,--/m² 

                                                
91

 Landesinnung Bau Tirol, Empfehlungen hinsichtlich der gestiegenen Baukosten, Februar 2012, 
Seite 12 und 13 
92

 Vorläufige Plankalkulation vom 25.11.2013 für das Projekt RD1 mit 46 Mietwohnungen 
93

 Regierungsbeschlussmaßnahmenpaket „Der Tiroler Weg für leistbares Wohnen“ vom 11.02.2013 
94

 LGBl für Wien Nr. 25/2014 vom 15.07.2014 
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d) Energieeffizienz € 50,-- bis € 80,--/m² 

e) Brandschutz € 20,-- bis € 30,--/m² 

f) Ausstattungsstandards € 15,-- bis € 20,--/m² 

Gesamtes Einsparungspotenzial € 205,-- bis € 550,--/m² 

Dieses Einsparpotenzial wieder umgelegt auf die Ø Angemessenen 

Gesamtbaukosten in Tirol würde zu einer Senkung der Baukosten 

zwischen 11,5 % - 31 % führen. Der Innungsmeister Bau gibt in der 

Expertenumfrage vom November 2014 das Einsparpotenzial mit 4 % 

bis 10 % an. Zusätzlich sieht die Landesinnung Bau der Wirtschafts-

kammer Tirol ein weiteres, nicht gewichtetes Einsparpotenzial, bei 

den Architektenwettbewerben und bei der Planung und Erschließung. 

Bemerkung: Dass Architektenwettbewerbe generell die Baukosten 

erhöhen geht aus dem mir vorliegenden Zahlenmaterial nicht hervor. 

Nachdem aber Preise eher nur mit einem architektonischen Highlight 

zu erreichen sind, liegt diese Vermutung nahe. Daher sollen gesi-

cherte Kennzahlen bei der Entscheidung für ein Projekt vorgegeben 

und bei der Bewertung auch berücksichtigt und „abgesichert“ werden. 

Selbst aber ein Architekt bemerkt kritisch „Ergebnisse von Wettbe-

werben führen öfters zu überhöhten Kosten, Jury erkennt nur opti-
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sche Qualität“. Die NHT hat in den letzten fünf Jahren 12 Wettbewer-

be (Bebauungsstudien- und Ideenwettbewerbe) durchgeführt. 

Wettbewerbe sind zugleich eine Chance für junge Architekten, sie 

stehen zu Beginn ihrer selbstständigen Berufstätigkeit vor einem 

schwierigen Umfeld. Die NHT hat daher meines Wissens als einzige 

GBV, vor mehreren Jahren einen „Jungarchitektenwettbewerb“ für 

Architekten mit höchstens einem Jahr Befugnis, durchgeführt. 

Stellplatzvorschreibungen je Wohnung, NHT Neubauprojekte 2013 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Kennzahlen 2013) 
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3) Der Standardausstattungskatalog: 

Der Standardausstattungskatalog der Wohnbauförderung des Landes 

Oberösterreich, gilt für alle geförderten Wohnbauprojekte ab 2015. In 

diesem Ausstattungskatalog (Anlage 5) sind Empfehlungen (E) und 

Pflichtvorgaben (P) enthalten. Nein danke, sagt dazu die oberöster-

reichische Architektenkammer, nein zu Sozialbunkern meint Passiv-

haus Austria.  

 
4) Überzogene Qualität kostet – Sparpotenzial laut NHT: 

Überzogene Qualität kostet. Beide Geschäftsführer der NHT, Hannes 

Gschwentner und Prof. Dr. Klaus Lugger sehen als Hauptproblem die 

ständig steigenden Qualitätsanforderungen im Bau und die hohen 

Betriebskostensteigerungen bzw. die hohen Rückzahlungsraten 

der Tiroler Wohnbauförderung.95 Auch bei den heurigen Alpbacher 

Baukulturgesprächen wurde diese Kritik geäußert.  

 

Sparpotenzial liegt auch bei den Baunebenkosten, der Kostensumme 

III der Wohnbauförderung. Diese Nebenkosten betragen im Durch-

schnitt immerhin rund 19,0 % bei allen im Jahre 2013 von der NHT 

fertiggestellten Wohnanlagen. Die an die jeweilige Bauortgemeinde 

(siehe Grafik Seite 80) zu leistenden Abgaben und Gebühren, betru-

gen für die vorangeführten Projekte Ø 2,52 % (Ø Anschlussgebühren 
                                                
95

 Basics Nr. 324 vom 22.08.2014, Seite 8  
Weekendmagazin, Wochenende 12./13.07.2014, Seite 14 
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für Kanal 0,96 %, Ø Wasseranschlussgebühr 0,46 %, Ø Erschlie-

ßungskostenbeiträge 1,1 %). Zwei Gewerke am Bau (Maler und Flie-

senleger) kosten zusammen weniger als diese Gebühren.  

 

 

(Quelle: NEUE HEIMAT TIROL, Grafik: Theresa Laner/Daniel Grumser, NHT) 

 

Ein Beispiel, das auf Unverständnis stößt, ist der Eurocode Statik, 

kurz EC 2, EN-Norm 1992. Dieser bewirkt nahezu eine Verdoppe-

lung des Stahlverbrauches. Am konkreten Beispiel ST 17E mit 30 

Wohnungen beträgt die Teuerung mehr als € 100.000,-- oder mehr 

als 2 % (!) der gesamten Baukosten. Umgelegt auf den m²-

Wohnnutzfläche ca. € 50,--.  

Die NHT sieht bei den OIB-Richtlinien 1 bis 5 nicht aber bei der Richt-

linie 6, ohne, dass sich die Qualität verschlechtert, ein Einsparpoten-
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zial von € 160 bis € 190/m² Wohnnutzfläche. Bezogen auf die gesam-

ten Baukosten gibt sie das Einsparpotenzial mit 10 % bis 15 % an. 

Auflistung der bekanntgegebenen Einsparpotenziale in % (Mittelwert) 

Sozialbau Wien 14,5 % 

Wirtschaftskammer Tirol 7,0 %96 

Standardausstattungskatalog Oberösterreich - 

NHT 12,5 % 

Architekten 12,0 % 

Baufirmen 7,0 % 

Statiker 12,5 % 

Privater Bauträger 15,0 % 

Andere GBV’s 15,0 % 

Durchschnittliches Sparpotenzial ca. 12,0 % 

Meine Einschätzung 10,0 %97 

Wie die Bauendabrechnungen der NHT gegenüber der Wohnbauför-

derung für die im Jahre 2013 bezogenen Wohnobjekte allerdings zei-

gen, gelang es Ø 2,6 % unter den Angemessenen Gesamtkosten der 

Wohnbauförderung abzurechnen. 

Sind die Angemessenen Gesamtbaukosten der Wohnbauförderung 

also doch angemessen? 

96
 Innungsmeister Bau laut Expertenumfrage vom November 2014 4 % bis 10 % 

97
 Siehe Tabelle auf Seite 85 
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5) Das Smart-Wohnbauprogramm in Wien:

In den Ausführungen zum Wiener Wohnfonds, gegründet 1984, Flä-

chenbesitz 2.185.825 m², findet sich der aktuelle Schwerpunkt für 

leistbares Wohnen beim „Smart-Wohnbauprogramm“. Die monatli-

che Miete für diese Smart-Wohnungen darf höchstens € 7,50/m² 

Wohnnutzfläche betragen. Als Finanzierungsbeitrag sind seitens 

der Mieter maximal € 60,-- je m² Wohnnutzfläche zu bezahlen. Im 

Vergleich dazu beträgt der maximale Finanzierungsbeitrag bei der 

NHT bzw. die maximale Kaution € 2.000,--/je Wohneinheit. Auch der 

Wohnungsschlüssel und die Wohnungsgrößen sind vorgegeben. So 

müssen vom Typ A und B mindestens 50 %, vom Typ C und D dürfen 

maximal 50 % gebaut werden. 

Typ A (1 Zimmer): maximal 40 m² NHT – 

Typ B (2 Zimmer): maximal 55 m² NHT 52 m² 

Typ C (3 Zimmer): maximal 70 m² NHT< 75 m² 

Typ D (4 Zimmer): maximal 80 m² NHT< 88 m² 

Typ 3 (5 Zimmer): maximal 100 m² NHT – 

Alle Bauträger die in Wien mit Fördermitteln bauen, müssen 1/3 

Smart-Wohnungen anbieten. Eine 70 m² große „Smart-Wohnung“ 

darf nicht mehr als € 525,--/Monat kosten. Im Smart-Modell sehe ich 

das Pendant zum Modell besonderer Mietwohnbau in Tirol. 
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Ausblick: Wie anlässlich des IIR Wohnbauforums am 24. September 

2014 in Wien vom Bundesinnungsmeister Bau, Hans-Werner Fröm-

mel berichtet wurde, gab es ein Gespräch mit dem Österreichischen 

Institut für Bautechnik (OIB). Eine OIB-Novellierung ist derzeit im Ge-

spräch es lässt Einsparungspotenzial erhoffen. 

Ein weiteres Gespräch der Bauinnung mit dem österreichischen 

Normungsinstitut „Austrian Standards“ ist vorgesehen (Stand 24. 

September 2014), es wird wohl zwischenzeitlich bereits stattgefunden 

haben. Bleibt auch hier zu hoffen, dass das Gesprächsziel erreicht 

wird, dem, wie manche meinen, „Wildwuchs der Normen“ zumindest 

hintanzuhalten. Im Baubereich gäbe es aktuell 24.700 Normen, vor 

zehn Jahren wären es nur 10.000 gewesen, so ein Diskussionsteil-

nehmer bei der Podiumsveranstaltung „Normen als Stolperstein oder 

Sprungbrett für Tirols Unternehmen?“, vom Dienstag, den 4. Novem-

ber 2014 im Congress Innsbruck. Das Austrian Standards Institute 

bemerkt, dass Normen immer dann wichtig seien, wenn eine klare 

Regelung sinnvoll und notwendig ist. Es verweist darauf, dass 85 % 

der Normen von der EU übernommen sind und Österreich nur für 

15 % der Normen verantwortlich ist. Das Austrian Standards Institute 
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sieht die Normen in Österreich für ein jährliches Mehr an innovativer 

Wirtschaftsleistung in Höhe von rund € 2,5 Mrd. 

NS: Möglicherweise könnten auch, sobald erste Erfahrungen nach 

einer aussagekräftigen Nutzungsdauer vorliegen, Kenntnisse aus 

dem Büroprojekt des Vorarlberger Architekten Dietmar Eberle ge-

wonnen werden. Kein gewöhnliches und alltägliches Bauprojekt viel-

mehr ein solches mit „less-tech“ und einer sparsamen Baubiologie, 

wie zu hören ist. 
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6) Meine Einschätzung des möglichen Einsparungspotenzials: 
(Daten der NHT aus den im Jahre 2013 übergebenen Wohnprojekten) 

 

Kostenart  
Kostenartanteil 

Geschätz-
tes Ein-

sparpoten-
tial in % 

Kosten nach Einspa-
rungen 

€ % € % 

Grundkosten Ø € 0,65 8,53 % -25 %  € 0,49  7,52 % 

Baukosten Ø € 3,68 48,42 % -10 %  € 3,32  50,92 % 

Bewirtschaftungskosten  

a) Betriebskosten Ø  € 1,38 18,22 % 
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)  € 1,04  15,95 %* 

b)  Verwaltungskosten Ø € 0,23 3,01 %  € 0,23  3,53 % 

c)  Heizkosten Ø € 0,37 4,78 %  € 0,28  4,30 %* 

d)  IK/BER Ø € 0,40 5,32 %  € 0,40  6,14 % 

e) USt. Ø € 0,88 11,72 %  € 0,76  (11,72 %) 

 € 7,59 100,00 %  € 6,52  100,00% 

 

Aussage: Allein durch Einsparungen bei den Grund- und Baukosten 

im Neubau kann für eine 75 m² Wohnung eine monatliche Miets-

enkung von € 40,-- erreicht werden. (0,62 €/m²/Wohnnutzfläche) In 

Einzelfällen zum Beispiel durch Verzicht hoher Stellplatzvorschrei-

bungen ist das Einsparpotenzial höher anzusetzen.  

 

Werden auch die Betriebs- und Heizkosten, zunächst nur mit 25 %, in 

die Wohnbeihilfe (Mietzins- und Annuitätenbeihilfe) einbezogen ist ei-
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ne monatliche Mietsenkung von € 80,-- möglich. Beachtliche ca. 15 

% oder nahezu zwei Monatsmieten über das gesamte Jahr gesehen. 

Besonders negativ wirkt sich die mit 1. Oktober 2013 vorgenomme-

ne Kürzung des Annuitätenzuschusses für künftige Projekte aus. 

Diese AZ-Kürzung führt dazu, dass das Bau-Einsparpotenzial gänz-

lich „aufgefressen“ wird. Auch die für 2015 vorgesehene Erhöhung 

des Fördersatzes von derzeit 980 €/m² auf 1.020 €/m², an sich eine 

richtige Maßnahme, ändert die vorangeführte Aussage nicht. 

Bemerkung: Wie die Tabelle auf der vorherigen Seite zeigt, sind die 

Bewirtschaftungskosten inklusive der gesamten Umsatzsteuer (mit 

89 %) in der Monatsmiete beinahe schon gleich hoch wie die Baukos-

ten. Innerhalb der Bewirtschaftungskosten sind die Betriebskosten 

der größte Kostenanteil. Außer bei den Hausmeisterkosten handelt 

es sich aber vorwiegend um Drittkosten. Hier sehe ich daher kaum 

weiteres Sparpotenzial. Allenfalls bei kleineren Projekten und bei 

Startwohnungen, durch die Übernahme der Hausmeisterarbeiten in 

Eigenregie. 

An den Instandhaltungskosten/Bauerneuerungsrückstellung zu spa-

ren halte ich bei einer langfristigen Betrachtung für gefährlich. Die 
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Verwaltungskosten werden schon heute bei der NHT nicht in voller 

gesetzlicher Höhe eingehoben. Außerdem, eine gute Verwaltung ist 

eine langfristige Vermögenssicherung. An der Umsatzsteuer ist oh-

nedies nicht zu rütteln. 

Obwohl mir bewusst ist, dass eine Einbeziehung der Betriebskos-

ten (Heizkosten) in die Wohnbeihilfe bzw. Mietzins- und Annuitä-

tenbeihilfe bauwirksame Fördergelder kürzt, sehe ich kaum eine 

andere Möglichkeit. 2013 betrugen die Ausgaben für die Wohnbei-

hilfe € 10.648.291,--, Ø € 165,--/Ansuchen/Monat. Die Ausgaben für 

die Annuitäten- und Mietzinsbeihilfe beliefen sich auf € 21.282.904,-- 

(Land und Gemeinden), Ø Ausgaben € 150,--/Ansuchen/Monat. Vor-

schlag: Ein vertretbarer Zuschuss, zu den nach oben gedeckel-

ten Betriebskosten (Heizkosten) in einem moderaten Anfangsaus-

maß, zunächst 25 %, scheint mir gerechtfertigt. 

Eine Variante wäre diese Beihilfen nur für geringe Einkommen zu 

geben. Generell denke ich, dass es die „niedrigen Einkommen“ sind, 

auf welche im Rahmen dieser Studie das größte Augenmerk zu legen 

ist. Daher sehe ich in einer Erhöhung der Einkommensgrenzen eine 

viel geringere Priorität als bei Hilfestellungen für Einkommensschwa-

che. Ich unterschreibe vollinhaltlich die Erklärung des Bischofs der 
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Diözese Innsbruck, der AK-Tirol und der katholischen Arbeiterbewe-

gung Tirol vom 19. März 2011: „Entscheidungen stets aus der Sicht 

und Betroffenheit der finanziell Untersten denken und entscheiden.“ 

Schon bei der Beschlussfassung des TWFG 1991 ist in den steno-

graphischen Protokollen nachzulesen was der damalige Wohnbau-

förderungsreferent  LR Fritz Astl , heute noch gültig, bemerkte: „Wir 

werden zunehmend den Wohnbau in unserem Land mit dem sozia-

len Auge zu sehen haben.“ 

Ich gehe auch davon aus, dass hinkünftig erneut die Rückzahlungs-

konditionen der WBF-Darlehen angepasst werden (müssen). Eine 

diesbezügliche Variante wäre meines Erachtens die Verzinsung der 

Darlehen am Verbraucherpreisindex zu orientieren. 

Die NEO‘s bemerken, dass man als neue Finanzierungsquelle der 

abschmelzenden WBF-Darlehen im sozialen Wohnbau, die finanziel-

le Situation der MieterInnen regelmäßig unter die Lupe nehmen 

muss. 
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IX. ZUSAMMENFASSUNG MIT ANALYSEN, FORDERUNGEN,
MASSNAHMEN

Wohnen muss leistbar werden. Wie dringend notwendig dies ist, zeigt die Entwicklung 
der letzten Jahre: 2009 bis 2013 stiegen die geförderten Mieten um 13 % und die priva-
ten Mieten um 17 %. Die Bundesregierung wird sich angeblich im Frühjahr 2015 um das 
Thema „leistbares Wohnen“ annehmen (ORF „Im Zentrum“ vom 16. November 2014).

Damit dieses Ziel, Wohnraum billiger zu machen, aber auch endlich erreicht wird, müs-
sen mehrere Maßnahmen umgesetzt werden:

Dazu braucht es
 ■ einen verstärkten geförderten Wohnbau und eine Wohnbauoffensive, für die vom 
Land wesentlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden, als die angekündigten 
20 Millionen Euro. 

 ■ Einsparpotenzial muss genutzt werden,
 ■ und Grundvorsorgen sind zu treffen.
 ■ Einkommensschwache müssen stärker unterstützt werden.
 ■ Und nicht zuletzt ist auch ein neues Wohnrecht überfällig.

Ziel muss es sein, für möglichst viele Wohnungssuchende Wohnungen zu bauen. Neben 
dem geförderten Wohnbau braucht es zwar auch weiterhin den privaten Wohnbau. Der 
geförderte Wohnbau soll allerdings ein deutliches Übergewicht haben. Leistbare Miet-
wohnungen mit Kaufoption (allerdings mit Sozialbindung) sind aus meiner Sicht eine 
gute Alternative zu Eigentumswohnungen.

Das Modell 50:30:20 für große umzuwidmende private Flächen, so vorgesehen im Inns-
brucker Arbeitsübereinkommen 2012 bis 2018, ist ein richtungsweisender Ansatz. Dies 
bedeutet, dass bei einer derartigen Umwidmung 50 % des geschaffenen Wohnraums 
den geltenden Wohnbauförderungsrichtlinien unterworfen sein müssen, 30 % einem 
Personenkreis zur Verfügung stehen müssen, dessen Einkommen um einen festzulegen-
den Faktor über den geltenden Wohnbauförderungsrichtlinien liegt, und 20 % dem freien 
Wohnungsmarkt unterliegen dürfen.

1. Die Baukosten müssen gesenkt werden

Die Neubaukosten sind derzeit eindeutig zu hoch.

Dem könnte mit folgenden Maßnahmen begegnet werden: 
 ■ Renaissance des „Besonderen Mietwohnbaues“ (BMW)
 ■ Wettbewerb um die Fördermittel (siehe unten)
 ■ Fördersätze jährlich moderat anheben bis zum Ausmaß von mindestens 50 % der 
angemessenen Gesamtbaukosten. (Lagen diese früher bei 65 % und im „Besonde-
ren Mietwohnbau“ bei sogar 70 %, so waren es 2013 bei den NHT-Mietwohnungen 
nur noch durchschnittlich 37,04 %).
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 ■ Rücknahme der mit 1. Oktober 2013 verschlechterten Annuitätenzuschuss- 
Regelung.

 ■ Einsparpotenzial bei den Baukosten nutzen, die um 10 bis 12 % reduziert werden 
könnten.

5 Sterne für Vorzeige-Bauträger: 
Für einen Wettbewerb um Fördermittel müssen Anreize geschaffen werden

Liegen die Baukosten im Rahmen der Angemessenheit, werden Fördergelder rasch be-
reitgestellt. An sich eine gute Situation, die für eine liquide Tiroler Wohnbauförderung 
spricht, die so längst nicht in allen österreichischen Bundesländern so vorzufinden ist.

Einen Anreiz dafür, die Baukosten besonders niedrig zu halten, vermag dieses System 
allerdings nicht zu leisten. Unabhängig davon, ob die angemessenen Gesamtbaukos-
ten „gerade noch“ erreicht oder „stärker unterschritten“ werden, wird stets der gleiche 
Fördersatz gewährt. 2014 lag er bei 980 Euro/m² Wohnnutzfläche, seit 1. Jänner 2015 
werden je m² 1.020 Euro gewährt.

Das heißt: Es braucht dringend einen Anreiz zum kostengünstigen Bauen. Ein Vor-
schlag wäre z. B., jährlich den Bauträger mit den niedrigsten Jahresbaukosten auszu-
zeichnen – auf Basis eines objektivierten Beurteilungssystems. Daraus ergäbe sich eine 
„Win-win-win“-Situation für alle Beteiligten: Für den Mieter wegen der geringeren Kos-
ten, für den Bauträger durch den Imagevorteil im Wettbewerb und für die öffentliche 
Hand, die weniger Förderungsmittel aufbringen muss.

Wer also sind die ersten „5-Sterne-Bauträger“?
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2. Die Bauleistung in der Objektförderung muss in den nächsten Jahren
um mindestens 20 % erhöht und dabei die Niedrigzinsphase genützt
werden.

Tatsache ist, es wird zu wenig gebaut in Tirol.

Dagegen helfen 
 ■ eine Wohnbauoffensive vorwiegend in der Objektförderung
 ■ und das Einsparpotenzial bei den Baukosten (s. Pkt. 1)

WBF-Zusicherungen Wohnungsanzahl Neubauten laut Regierungsbeschlüssen ab 1985
Jahr GBV 

Mietwoh-
nungen

GBV
Eigen-
tumswoh-
nungen

Zwischen-
summe

Einfamili-
enhäuser

Sonstige* Summe

2006 1.509

(100%)

85 1.594 630 2.273 4.497

100%

2013 1.231

(-18,42%)

98 1.329 229 1.385 2.943

-34,55%

-278 +13 -265 -401 -888 -1.554
*Erläuterung:
Verdichtete Bauweise Subjektförderung Eigentumswohnung, Landesfonds bis 1991, Subjektförderung 
Wohnbauscheck ab 1993, sonstige Förderschienen mit Darlehen und verlorenen Zuschüssen ab 1993, 
darin auch Einfamilienhäuser mit Zuschussförderung bzw. Erwerbsförderung inklusive Heimen. Der auffal-
lende Rückgang bei der Einfamilienhausförderung ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Wohnbauför-
derung hier mit der Förderung sehr strenge Energieauflagen verbindet. Die damit verbundenen Kosten 
sind häufig höher als die Förderung.

Im objektgeförderten Mehrgeschosswohnbereich bauen wir derzeit weniger Wohnungen 
als im Jahr 2001. „Wir brauchen ein größeres Wohnangebot. Mehr Wohnungen“, so Dr.in 
Andrea Haselwanter-Schneider im Tiroler Landtag am 11. Dezember 2013, „vergünsti-
gen das Wohnen.“

Mehrmals angekündigt wurden vom Bund Mittel für eine Wohnbauoffensive, im Ge-
spräch waren zunächst 276 Millionen Euro. Für Tirol hätte dies einen Anteil von 25 Mil-
lionen Euro bedeutet. Aber die Länder hätten den gleichen Betrag drauflegen müssen, 
vielleicht war dies der Grund, warum eine Auszahlung unterblieb.

Dann kündigte der damalige Finanzminister Michael Spindlegger für die Jahre 2015 bis 
2018 zusätzliche Fördermittel von 180 Millionen Euro an. 
Schon diese Reduzierung war ein falsches Signal und zudem, so Landeshauptmann 
Günther Platter in der Tiroler Tageszeitung vom 26. November 2014, eine „Lex Wien“. 
Nach seiner Aussage hätten die Länder keine Chance, die Gelder abzuholen, Tirol hätte 
dann nämlich weitere 1.000 Wohnungen errichten müssen.
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Schade, denn die anteiligen Mittel für Tirol, verdoppelt aus Mitteln des Landesbudgets, 
hätten nahezu 500 zusätzliche geförderte Neubauwohnungen in unserem Land ermög-
licht.

Und Mittel für eine Wohnbauoffensive, die dem Namen gerecht wird, müssen in Tirol 
einfach auch vorhanden sein.

Tabelle 7: Einnahmen und Ausgaben der Wohnbauförderung 2013 (Mio. €)
Ö B K NÖ OÖ S ST T V W

Rückflüsse 1.160 20 50 30 40 150 240 210 150 280
Mittel aus 
Länder-
budgets

1.150 50 70 440 270 120 200 40 20 320

Ausgaben 
gesamt

2.710 70 120 470 310 270 440 250 170 600

Änderun-
gen zu 
2012

6% -27% -19% -4% 36% 26% 2% -6% -23% 28%

Quelle: Förderungsstellen der Länder, BMF, IIBW.

Dazu meine Berechnung für Tirol:

Rückflüsse 2014 mind. € 210 Mio. *
Bundesmittel 2014  € 139 Mio. **

€ 349 Mio.

Ausgaben 2014 - € 281 Mio. ***

restliche Mittel  € 68 Mio.
*Annahme, obiger Wert gilt für 2013, 2014 ist dieser vermutlich eher noch höher
**ohne Zweckbindung
***Tiroler Landeszeitung

1.000 zusätzliche Wohnungen wären mit Sicherheit zu stemmen, wenn die vorhandenen 
Mittel zur Gänze der Wohnbauförderung zugute kommen und nicht für andere Zwecke 
im Landesbudget verwendet werden. 

Mit dem Zusatznutzen eines notwendigen kräftigen Impulses für die Bauwirtschaft.
Aber selbst wenn die Wohnbauförderung um weitere 20 Millionen Euro aufgestockt wer-
den soll, wie die Tiroler Tageszeitung  am 26. November 2014 berichtete, bleibt immer 
noch einen Überling an Wohnbauförderungsgeldern in Höhe von 48 Millionen Euro.

Deshalb ist eine Wohnbauoffensive nur schwer erkennbar, wenn nicht einmal die vorhan-
denen Mittel voll eingesetzt, geschweige denn zusätzliche Anstrengungen unternommen 
werden.
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Als die Wohnbauförderung noch Sache des Bundes war, gab es in den Jahren 1982 und 
1983 zwei Sonderwohnbauprogramme. Zweimal 5.000 Wohnungen wurden zusätzlich 
gefördert. (BGBl 165/1982 und BGBl 661/1983 i.d.g.F).

Nun wurde der Bundesregierung ein 6,5-Milliarden-Euro-Programm für 30.000 zusätz-
liche Wohnungen in fünf Jahren von Bauinnung, Baugewerkschaft, GBV’s und S-Bau-
sparkasse übergeben.

3. Grundstücke für den geförderten Wohnbau müssen preisgünstiger
werden

In Tirol sind Grundstücke für den geförderten Wohnbau nicht nur zu teuer, sondern auch 
immer schwieriger zu bekommen.

Dagegen helfen:
 ■ aktive Widmungspolitik der Gemeinden
 ■ günstige Baurechte (Der Wert der bebauten Liegenschaft könnte bei Baurechtsen-
de etwa wie in Deutschland berücksichtigt werden. Dort sind zwei Drittel des Ver-
kehrswertes, den ein Sachverständiger ermittelt, abzulösen. Im Gegenzug erhält der 
Baurechtsgeber das Gebäude.)

 ■ GBV‘s sollen unter Auflagen und im Einvernehmen mit den Gemeinden Freiland kau-
fen dürfen, 

 ■ dadurch würde ein zweifaches Abführen der Grunderwerbssteuer vermieden.
 ■ Vertragsraumordnung
 ■ Vorsorgeflächen ausweisen, die eventuell an ein WBF-Bonussystem für die Gemein-
den gekoppelt werden könnten.

 ■ verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bodenfonds
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 ■ Der spekulativen Hortung von Grundstücken aus lange zurückliegenden Widmungen 
durch eine bundesgesetzliche Regelung im Steuerrecht begegnen.

 ■ Höhere Dichten genehmigen, wo es möglich und vom Ortsbild verträglich ist.

Fraglich ist hingegen, ob das Einheben vorgezogener Erschließungskostenbeiträge eine 
auch tatsächlich sinnvolle Bestimmung ist.

Bemerkung zu höheren Dichten
Die Wohnbauförderungsrichtlinie vom 1. Oktober 2013 schreibt für geförderte Mietwoh-
nungen zur Erreichung des höchsten Fördersatzes von 980 Euro/m² eine Nettonutzflächen-
dichte von mehr als 0,55 vor. 

Auch die seit 1. Jänner 2015 geltende WBF-Richtlinie sieht diese Dichte vor. 

Niedrigere Dichten verteuern die Miete wesentlich, insbesondere weil bei einer NNFLD bis 
0,40 kein Annuitätenzuschuss mehr gewährt wird. Bei den im Jahre 2013 von der NHT 
gebauten mehrgeschossigen Mietwohnanlagen betrug die durchschnittliche Dichte 0,71, 
bedingt zum Teil durch Verdichtungen im Ortsbereich.

Zur Verdeutlichung des enormen Dichteeinflusses dient die nachstehende, theoretische 
Berechnung:

1.  2013 wurden Förderungszusicherungen für 1.231 Mietwohnungen von der Wohn  
bauförderung erteilt

2.  Annahme:
a) durchschnittliche Wohnungsgröße 75 m²
b) Nettonutzflächendichte 0,56

Ergebnis: 
Schon bei einer um 5 % höheren Nettonutzflächendichte, also 0,59, könnten weitere  
60 Wohnungen gebaut werden. Diese Zahl entspricht ca. 5 % der Jahresbauleistung 2013. 
– Bei gleichem Grundverbrauch, aber mit geringen Grundkosten für die Mieter!
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4. Gemeinden sollen die Vergabe von Baurechten forcieren, etwa auch durch
Freilandankauf

Während in Graz nun im Rahmen eines Sonderwohnbauprogramms leistbare Grundstücke 
für den geförderten Wohnbau angekauft werden, vergeben die Gemeinden in Tirol noch 
immer viel zu selten Baurechte.

Dabei hätte eine Vergabe von Baurechten durch die Gemeinden mehrfach positive
Auswirkungen:

 ■ Gemeindevermögen wird dadurch langfristig erhöht
 ■ Eingesparte Liquidität der GBV’s kann anders genutzt werden (Win-win-Situation für 
die Nutzer, weil damit der Eigenmitteleinsatz erhöht werden kann)

 ■ Variante: GBV‘s könnten auch nur die Baubetreuung übernehmen, die Gemeinde bliebe 
der Bauherr

5. Möglichst viele leerstehende Wohnungen sollen für die
Wohnungssuchenden bereitgestellt werden

Auch in Tirol ist ein Leerstellungspotenzial zu vermuten: Bei 296.712 privaten  Haushalten 
(2011) und 375.583 Wohnungen errechnet sich ein Schlüssel von 1,27 Wohnungen/Haus-
halt.

Folgende Maßnahmen könnten dazu beitragen, dass brachliegender Wohnraum wieder ge-
nutzt werden kann:

 ■ Anmietung durch die öffentliche Hand, dadurch Vermietersicherheit, Weitergabe in  Un-
termiete

 ■ In Wien gab es ein Landesgesetz nach welchem eine verpflichtende Leerstandsmel-
dung abzugeben war und gleichzeitig eine Leerstandsabgabe entrichtet werden muss-
te. Dieses Landesgesetz wurde vom Verfassungsgerichthof, weil Bundeszuständigkeit 
und nicht Landeskompetenz, 1985 aufgehoben. Heute wird von der jungen Generation 
der SPÖ wieder eine Leerstandsabgabe gefordert und vom Wiener Bürgermeister  
Dr. Michael Häupl unterstützt. 
Der Wunsch nach Einführung von Leerstandsabgaben und Strafzahlungen für  
spekulativ vom Wohnungsmarkt ferngehaltene Projekte wurde 2014 auch bei den  
Alpbacher Baukulturgespräche laut.  
Seit Jahren fordern auch die Tiroler AK und deren Präsident Erwin Zangerl,  
leerstehende Häuser endlich wieder zugänglich zu machen.

6. Um privates Wohnen billiger zu machen, muss zuverlässiges Datenmaterial
zur Verfügung stehen

Privates Wohnen ist sehr teuer, leider aber fehlt hier weitestgehend zuverlässiges Datenma-
terial. Derzeit wissen wir, dass Innsbruck mit rund 12 Euro pro m² Tirols teuerstes Pflaster 
ist.
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Deshalb sollte eine landesweite Erhebung in Angriff genommen werden. Mit den Daten 
daraus hätte man ein geeignetes Instrument zur Verfügung, um auf überhöhte Mieten re-
agieren zu können.

In Deutschland etwa wurde eine Mietpreisbremse beschlossen und soll demnächst Gesetz 
werden.

7. Wohnungen müssen nachhaltig leistbar sein

Derzeit ist die Situation bei geförderten Wohnungen so, dass sie in den Anfangsjahren am 
günstigsten sind und sich dann aufgrund des WBF-Rückzahlungssystems in mehreren Zei-
tintervallen sprunghaft verteuern, weil der Annuitätenzuschuss entfällt.

Hier könnte man mit folgenden Maßnahmen gegensteuern:
 ■ Die Rückzahlung der Förderdarlehen sollte generell nach dem Verbraucherpreisindex 
erfolgen. 

 ■ Weil die Rückzahlung der Wohnbauförderungsmittel bei Altdarlehen wesentlich höher 
ist, sollte diese umgestellt, zumindest aber wesentlich verbessert werden.

 ■ Mittelfristig sollten wieder Förderdarlehen eingeführt werden und die Annuitätenzu-
schuss-Regelung ablösen.

8. Die „Fehlbelegung“ im geförderten Wohnbau sollte thematisiert werden

Natürlich ist es wünschenswert, wenn gerade in Wohnanlagen Menschen aller Schichten 
leben und eine soziale Durchmischung stattfindet. Beim geförderten Wohnbau muss aller-
dings hinterfragt werden, ob der Grundsatz „Einmal gefördert, immer gefördert“ auch für 
Besserverdiener auf Dauer gelten kann.

Denkbar wäre z. B. ein „Wohn-Solidaritätsbeitrag“ von besser Verdienenden („umgekehrtes 
Wohnbeihilfensystem“).

9. Für Wohnbauforschung müssen Mittel bereitgestellt werden

Leider findet Wohnbauforschung in Tirol nur sporadisch, eher zufällig statt. Sie wird von 
der Wohnbauförderung nicht forciert. Deshalb sollten Forschungsmittel wie ehemals in der 
Bundesförderung bereitgestellt werden.

Deshalb müssen die Forderungen lauten:
 ■ offensives Bewerben durch die Tiroler Wohnbauförderung
 ■ Einbindung auch der großen Grundstückseigentümer, wenn es um das Grundstücks-
thema geht

 ■ Beratung durch die Mitglieder des Fachausschusses der Wohnbauförderung?
Die Vorteile daraus liegen auf der Hand: Weil man auf diese Art alle Brancheninsider an ei-
nem Tisch hat, wird auch eine Konzentration des vorhandenen Potenzials an Wissen erzielt.
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10.  Auch für Betriebskosten braucht es ein Beihilfensystem

Für einkommensschwache Wohnungsmieter ist vor allem auch eine Hürde, dass die Be-
triebskosten (Heizkosten) derzeit nicht gefördert werden. 

Deshalb wäre eine Stützung durch die Beihilfensysteme erforderlich, zumal es hier kaum 
Einsparungsmöglichkeiten gibt.

Für den Start sollte man mit einer Stützung im Ausmaß von 25 % beginnen und diese nach 
oben deckeln.

11.  Honorare dürfen nicht mehr an den Baukosten bemessen werden

Weil sich die Honorare etwa für Architekten an den Baukosten orientieren, ist das Interesse 
an Einsparungen natürlich gering. Denn niedrigere Baukosten bedeuten gleichzeitig auch 
gekürzte Honorare.

Um das Ziel der Baukostensenkung zu erreichen, braucht es deshalb auch hier ein Umdenken:
 ■ So könnte etwa ein Bonussystem für Baukostenunterschreitungen eingeführt werden.
 ■ Für Bebauungsstudien sollten mindestens zwei Architekten beauftragt werden, da die 
Baukosten massiv von einer guten Planung abhängen.

 ■ Bei Architektenwettbewerben sollte zudem ein maximaler Kostenrahmen vorgegeben 
werden, der präzise einzuhalten und mit Kennzahlen abzusichern  sein müsste (Kosten-
garantien verlangen).

12. Wohnungsinteressenten brauchen früher Informationen über die Höhe     
 der Wohnbeihilfe

Wer sich für eine Wohnung im objektgeförderten Neubau interessiert, kann nur sehr schwer 
entscheiden, ob er sich diese auch leisten kann. Denn es mangelt an frühzeitigen Informa-
tionen, ob und wieviel Wohnbeihilfe gewährt wird.

Folgende Maßnahmen könnten eine frühzeitige Orientierung ermöglichen:
 ■ So sollte etwa eine Erstberatung bei der Wohnbauförderung, in den Bezirkshauptmann-
schaften, beim Land Tirol und beim Stadtmagistrat Innsbruck eingerichtet werden.

 ■ Eventuell könnte von der Wohnbauförderung auch ein eigenes Formular aufgelegt wer-
den für eine Orientierungsberechnung durch die Bauträger.

13.  Startwohnungen müssen gebaut werden, vor allem in den Ballungsräumen

Gerade für junge Menschen fehlen immer noch sogenannte Startwohnungen.

Diese sollten folgende Anforderungen erfüllen:
 ■ kleinere Wohnungen bis etwa 40 m²
 ■ befristetes Wohnen bis maximal 5 Jahre
 ■ Anlehnung an das System des Besonderen Mietwohnbaus (BMW)
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 ■ Wenn die Bewohner  dann noch Hausmeistertätigkeiten in Eigenregie durchführen,  
sinken zusätzlich die Betriebskosten.

14.  Man sollte hinterfragen, ob Förderungen nicht stärker unter sozialen   
 Gesichtspunkten zu vergeben sind, statt die einkommensunabhängige   
 Sanierungsoffensive fortzuführen.

Die einkommensunabhängige Sanierungsoffensive stellt vor allem eine Wirtschaftsförde-
rung dar und bindet hohe Fördermittel. Obwohl sich alle befragten Experten für die Bei-
behaltung dieser einkommensunabhängigen Förderung durch das Land Tirol aussprachen 
und das Land diese auch 2015 fortsetzen wird, ist abzuwägen, ob die Prioritäten nicht 
stärker unter sozialen Gesichtspunkten gesetzt werden sollten.

Dann könnten die Ausgaben für Förderungen, die im Voranschlag für 2013 mit 36 Millionen 
und für 2014 mit 48 Millionen Euro budgetiert waren, halbiert werden –  zu Gunsten von 
zusätzlichen 250 geförderten Neubauwohnungen im Besonderen Mietwohnbau (BMW).

15.  Schaffung eines einheitlichen reformierten Bundes-Wohnrechts

Die Wohnrechtsgesetze sind für Normalbürger unverständlich, selbst für Fachleute schwie-
rig. Deshalb sollte mit entsprechenden Initiativen im Nationalrat ein reformiertes Bun-
des-Wohnrecht forciert werden.

Von allen Herausforderungen für die Wohnpolitik steht die Forderung nach einem refor-
mierten Bundes-Wohnrecht ganz oben auf der Agenda. Schon Justizministerin Beatrix Karl 
versprach eine große Mietrechtsreform. Ein Jahr und einen Justizminister später klingt es 
verdächtig ähnlich. Minister Wolfgang Brandstätter kündigte Ergebnisse einer Arbeitsgrup-
pe nicht vor dem Frühherbst 2014 an.
 
Aber Fehlanzeige: Das Mietrecht sei ein extrem dickes Brett aus Hartholz, das Bohren über-
lässt er nun dem Parlament.

Beispiel Mietvertrag:
In der Schweiz besteht ein Mietvertrag aus einer DIN-A4-Seite. Maklergebühren gibt es 
dort nicht, so Prof. Christoph Luxinger vom Institut für Städtebau an der UNI Wien. Er sei 
sich allerdings nicht sicher, ob dies auch in Österreich gelinge. Zuletzt wurde bei einer Pres-
sekonferenz am 4. Dezember 2014 ein Entwurf der SPÖ für eine Mietrechtsnovelle 2015 
– das erste österreichische Universalmietrechtsgesetz - vorgestellt.
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16.  Gemeinden sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten verstärkt zur    
 Kostensenkung beitragen

Tirols Gemeinden tragen derzeit sehr unterschiedlich zum kostengünstigen Wohnen bei 
(§ 14 TWFG 1991).

Tatsächlich könnten sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten viel stärker dazu beitragen:
 ■ Anreiz dafür könnte etwa ein WBF-Bonus sein (BMW-Modell)
 ■ Sie könnten aber auch Widmungswerkzeuge nutzen, auf maximale Gebühren/Einnah-
men verzichten, die Stellplatzvorschreibungen auf ein vertretbares Maß reduzieren oder 
die Baudichten um ein vertretbares Maß erhöhen etc.

17.  Mehr Anreize schaffen für Menschen, die ihre Wohnung gegen eine   
 kleinere tauschen möchten

Für „Umsiedler“, die bereit sind, eine (zu groß gewordene) Wohnung aufzugeben und statt-
dessen in eine kleinere zu ziehen, fehlen nach wie vor Anreize. Der Tausch muss ihnen 
schmackhaft gemacht werden, und sie müssen natürlich auch die Vorteile erkennen. 

So könnte jenen, die in eine kleinere Wohnung ziehen, z. B. eine einmalige „Wohnungs-
wechselprämie“ gewährt werden, die wiederum langfristig vom Nachmieter „verwohnt“ 
wird (neventuell mit begleitender Unterstützung durch die Wohnbeihilfe?)

18.  Wir brauchen  eine umfassende Übersicht über Angebote im geförderten  
 Wohnungsneubau in Tirol

Es fehlt noch immer eine tirolweite Information für Wohnungssuchende über das Angebot 
im geförderten Neubau. Eine solche Plattform sollte umgehend geschaffen und eventuell 
durch die Bauträger verwaltet werden.

19.  Verschlechterungen durch die Kürzung des Annuitätenzuschusses müssen  
 neutralisiert werden

Die mit 1. Oktober 2013 vorgenommene Kürzung des Annuitätenzuschusses hat das Woh-
nen in den danach errichteten Neubauprojekten wesentlich verteuert. Dies lässt die Mieten 
pro m² von durchschnittlich 7,59 Euro (2013) auf vermutlich 9 Euro (ab 2015) steigen. Um 
dies auszugleichen und eine Kostenexplosion zu vermeiden, werden die Darlehenslauf-
zeiten verlängert. Weil diese Möglichkeit aber schon jetzt genutzt werden muss, fehlt sie 
später, um die Kosten - falls nötig - senken zu können,  wenn z. B. die Zinsen steigen.

Besser wäre eine moderatere Kürzung des Annuitätenzuschusses und als Ausgleich zu-
sätzlich eine erhöhte Kreditförderung.
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20. Einheitliche Regelungen in allen Tiroler Gemeinden für Mietzins- und
Annuitätenbeihilfen

Derzeit ist der Zugang zu Mietzins- und Annuitätenbeihilfe in den 278 Tiroler Gemeinden 
sehr unterschiedlich geregelt.

Eine Vereinheitlichung ist längst überfällig, eine Einteilung der Orte in Klassen wäre dabei 
aber durchaus vorstellbar. Es bräuchte lediglich entsprechende Initiativen im Tiroler Ge-
meindeverband und eine Beschlussfassung im Tiroler Landtag.

21. Die NHT muss die Verwaltungskosten für Mietwohnungen senken

Obwohl der Aufwand geringer ist, sind die Verwaltungskosten für Mietwohnungen bei der 
NHT höher als jene für fremdverwaltete Eigentumswohnungen. Dies, obwohl für Eigen-
tumswohnungen mit jährlich 267,60 Euro ein höherer Verwaltungskostensatz gesetzlich 
genehmigt wurde, als für Mietwohnungen mit 217,20 Euro. 
Grund dafür ist der am Markt herrschende Wettbewerb.

Weil Mieter als „hauseigene Kunden“ nicht benachteiligt werden sollen, wären entspre-
chende Entscheidungen in den zuständigen Firmengremien zu treffen.
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